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Zusammenfassung  

Trotz klaren, durch die UN Millennium Development Goals formulierten Ziel-

vorgaben hat sich die globale Situation hinsichtlich des Zugangs der ärmsten 

Bevölkerungsschichten zu sauberem Trinkwasser in den letzten Jahren nur un-

wesentlich verbessert. Heute stehen wir vor der wegweisenden Frage, welche 

Massnahmen tatsächlich eine nachhaltige Verbesserung der vertrackten Lage 

bewirken können, respektive welche Wege und Strategien tatsächlich zum Errei-

chen der Ziele zum Jahr 2015 führen.  

 Die internationalen Entwicklungsorganisationen haben sich für einen ver-

stärkten Einbezug der Privatwirtschaft und eine Öffnung des Wasserversor-

gungssektors für den Wettbewerb ausgesprochen. Welche Argumente stecken 

hinter dieser Strategie und an welchen Zielen orientiert sie sich? – Dies kritisch 

zu analysieren, ist das Hauptanliegen dieses Beitrags. Dabei werden zirkuläre 

Begründungsstrukturen aufgedeckt, die eher auf das pauschale, d.h. unkritische 

Festhalten an Wettbewerbslösungen als auf tatsächlich „gute Gründe“ für ent-

sprechende Lösungsstrategien hindeuten. Gute Gründe, so wird hier argumen-

tiert, leiten sich demgegenüber direkt aus dem Ziel der Erfüllung des Menschen-

rechts auf den Basiszugang zu Wasser ab. Dies schliesst die Involvierung priva-

ter Unternehmungen nicht etwa per se aus, hat aber weit reichende Konse-

quenzen für die Interpretation und Auslegung der von diesen einzufordernden 

sozialen und öffentlichen Verantwortung.  

 Privatisierung und Liberalisierung sind als legitime Strategie im Wasserver-

sorgungssektor nur innerhalb eines umfassenden, wirtschaftspolitischen Rah-

menkonzepts zu verfolgen. Ein solches entfaltet sich auf drei Ebenen. Auf Bür-

gerebene manifestiert es sich als Bedürfniskritik, zieht sich sodann weiter auf 

die Ebene nationaler Wirtschaftspolitik und legt, drittens, als integrierte Glo-

balpolitik die Schaffung neuer Institutionen und Abkommen nahe. Eingebun-

den in ein holistisches Konzept so verstandener „Wasserwirtschaftspolitik“, das 

die Übernahme öffentlicher Verantwortung der Unternehmungen fördert und 

nicht etwa unterminiert, dürfte dem privaten Sektor im Hinblick auf eine Ver-

besserung der globalen Wasserkrise tatsächlich eine wichtige Rolle zukommen. 
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Einleitung 

„No single measure would do more to reduce 

disease and save lives in the developing world 

than bringing safe water and adequate sanita-

tion.” 

Kofi Annan 

 

Es mutet in der Tat paradox an, dass eine Gesellschaft, die über ihre globale 

Wirtschaft tagtäglich hunderte von Milliarden US Dollar über den Erdball trans-

feriert und damit hunderttausenden von Menschen ein Leben im Überfluss er-

möglicht, es bisher nicht geschafft hat, all ihren Mitgliedern einen adäquaten 

Zugang zur wichtigsten Ressource für das menschliche (Über-)Leben überhaupt 

– zum Wasser – zu sichern. Dass es bereits als grosser Schritt zu werten ist, 

wenn die sich rasant zuspitzende globale Wasserkrise nun doch zumindest ganz 

oben auf der politischen Agenda steht, grenzt vor diesem Hintergrund fast an 

Zynismus.  

 Wie diese Agenda im Hinblick auf eine umfassende Wasserversorgung aller 

Menschen auszugestalten ist, darüber herrscht allerdings wenn nicht Ratlosig-

keit, so doch zumindest noch grosse Uneinigkeit. Die grösste Kontroverse ist 

diesbezüglich um die Privatisierungs- und Liberalisierungsbestrebungen in Be-

zug auf die Wasserversorgung entbrannt, welche nach dem Vorbild der Strom- 

und Telekommärkte die Gesundung des als zu ineffizient erachteten öffentli-

chen Wasserversorgungssektors bringen sollen.  

 Mit dieser Arbeit sollen diese Privatisierungs- und Liberalisierungstendenzen 

unter die kritische Lupe der Wirtschaftsethik genommen werden. Damit wird 

im Ansatz einer Forderung der Weltbank entsprochen, welche ausdrücklich 

nach mehr Orientierung für die umwälzenden Transformationen in den Infra-

struktursektoren und damit auch im Wasserversorgungssektor fragt: “[...] clear 

guidance is needed on what should be done for infrastructure [...]. And what 

principles should guide future efforts to restructure, regulate, and expand infra-

structure?“1 Als Wissenschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, normatives 

Orientierungswissen für wirtschaftliche Fragen bereitzustellen, kann die Wirt-

schaftsethik exakt diese von der Weltbank verortete Lücke füllen.  

                                                 
1 Kessides (2004), S. 1. 
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 Bezeichnenderweise steht eine spezifisch wirtschaftsethische Analyse der 

Wasserproblematik in der literarischen Landschaft zur globalen Wasserkrise 

aber noch aus. So soll diese Arbeit zumindest einen Anstoss zu einer vertiefteren 

Betrachtung aus dieser Perspektive geben – nicht mehr aber auch nicht weniger. 

 Im Zentrum dieser kritischen Analyse steht die Logik, die hinter den insbe-

sondere seit den 90er Jahren verstärkt verfolgten Privatisierungs- und Liberali-

sierungsstrategien im Wasserversorgungssektor steht. Der Beitrag soll klären, 

aus welchen expliziten Prämissen und impliziten Hintergrundannahmen sich 

diese Stossrichtung internationaler Wasserpolitik ableitet und ob sie dement-

sprechend mit vernünftigen Gründen vertreten werden kann. 

 In einem ersten Schritt werden dazu einige Grundlagen erarbeitet. Insbe-

sondere sollen die Wasserkrise in ihren Ursachen und Folgen analysiert (Kap. 1), 

die spezifisch wirtschaftsethische Perspektive in Bezug auf die Wasserproble-

matik geklärt (Kap. 2), sowie die verschiedenen Möglichkeiten und Arten von 

Privatisierung und Wettbewerb im Wassersektor kurz dargelegt werden (Kap. 

3). Danach folgt eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Unterschei-

dung von Wasser als Grundbedürfnis und als Menschenrecht (Kap. 4), auf wel-

cher auch die kritische Analyse der Privatisierungs- und Deregulierungslogik 

aus wirtschaftsethischer Perspektive basiert (Kap. 5). Die darin erarbeiteten Er-

kenntnisse leiten zum Schluss in einige programmatische Eckpunkte einer aus 

wirtschaftsethischer Sicht vernünftigen Wasserpolitik über (Kap. 6), welche 

nicht den Charakter einer abschliessenden Beurteilung sondern eher eines un-

vollständigen Ausblicks auf einen in Angriff zu nehmenden Forschungs- und 

Handlungsbedarf haben sollen.  

 Der Grundfokus der Arbeit liegt klar auf den Ländern, in denen sich die Krise 

am drastischsten artikuliert – also auf den Entwicklungsländern. Viele der auf 

allgemeine Argumentationslogiken zielenden kritischen Betrachtungen lassen 

sich aber durchaus auch auf die Industrieländer beziehen. Diese Allgemein-

gültigkeit ergibt sich wesensgemäss bereits aus dem globalen Charakter der 

Wasserkrise. 
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1. Ursachen und Ausmass der globalen Wasserkrise 

Um ein aktives und gesundes Leben führen zu können, ist eine Pro-Kopf Ver-

fügbarkeit von jährlich 1'700 Kubikmetern sauberen Süsswassers erforderlich.2 

Ein Land oder eine Region, die diese Menge nicht bereitstellen kann, befindet 

sich im „Wasserstress“.3 Als Wasserknappheit (chronischer Wassermangel4) 

wird eine jährlich verfügbare Menge von unter 1000 Kubikmetern definiert,5 kri-

tisch wird die Situation unter einer Menge von 500 Kubikmetern,6 die die Gren-

ze zum „absoluten Wassermangel“ markiert.7 Die Schweiz verfügte im Jahr 2000 

über komfortable 6770 Kubikmeter pro Kopf. Demgegenüber steht beispiels-

weise Kuwait mit 10 Kubikmetern8 pro Jahr und Person am untersten oder Ka-

nada, mit einer verfügbaren Menge von 93’280 Kubikmetern9 pro Person und 

Jahr das wasserreichste Land der Welt, am obersten Ende der Skala.  

 Wassermangel unter individuellen, sprich anthropologischen Gesichtspunk-

ten, tritt bei weniger als 100 Liter pro Person und Tag für den häuslichen Grund-

bedarf ein. Dies entspricht einer jährlichen Menge von 36.5 Kubikmetern pro 

Person.10 Diese Berechnung bezieht sich auf die Aufrechterhaltung eines ange-

messenen Lebensstandards in einem mässig entwickelten Land in einer Tro-

ckenzone.11 Was die absolut minimale, d.h. zum Überleben erforderliche Was-

sermenge pro Tag und Person angeht, finden sich unterschiedliche Zahlen. Die 

Angaben variieren je nach Definition des Minimalstandards zwischen 15 und 50 

Liter,12 die WHO kalkuliert mit einer Menge von 20 Liter.13 Abhängig ist diese 

zur Deckung der Basisbedürfnisse benötigte Menge von mehreren Faktoren wie 

beispielsweise dem Klima, der Bodenbeschaffenheit und der wirtschaftlichen 

Entwicklung.14 Im Vergleich zu der in Europa durchschnittlich verwendeten 

täglichen Wassermenge von rund 160 Liter pro Person für Kochen, Trinken und 

                                                 
2 Vgl. UNESCO (2003), S. 10. 
3 Vgl. Fitch/Streiff (2002), S. 5. 
4 Engelman et al. (2000), S. 25. 
5 Vgl. Hopp (2004), S. 74. 
6 Vgl. Petrella (2000), S. 45. 
7 Vgl. Engelman et al. (2000), S. 25. 
8 Vgl. Hopp (2004), S. 75. 
9 Vgl. Hopp (2004), S. 78. 
10 Vgl. Hopp (2004), S. 74. 
11 Vgl. Engelman et al. (2000), S. 25. 
12 Vgl. Hierzu Howard/Bartram (2003), S. 1. 
13 Vgl. WHO/UNICEF (2000), S. 5. 
14 Vgl. Engelman et al. (2000), S. 28. 
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Körperpflege15 muten auch die Höchstwerte der überlebensnotwendigen Mini-

malmenge noch verschwindend klein an. Dennoch sind heute mehr als 2 Mil-

liarden Menschen in über 40 Ländern auf der Welt von Wasserknappheit be-

troffen,16 1.1 Milliarden  Menschen verfügen über keinen Zugang zu sauberem 

Trinkwasser und 2.2 Milliarden – ein Drittel der Weltbevölkerung! – verfügen 

über keinerlei sanitäre  Einrichtungen.17  

1.1 Die Ursachen der Krise  

Die Gründe für die Verknappung sauberen Süsswassers sind komplex und viel-

schichtig. Hervorzuheben gilt es hier, dass die verfügbare Menge an Wasser in 

etwa konstant bleibt, die Verknappung also vor allem in der ungleichen Vertei-

lung und demzufolge in der regionalen Übernutzung der vorhandenen Reser-

ven begründet liegt. Eine der Hauptursachen dafür ist im Bevölkerungswachs-

tum zu erkennen. Mehr Menschen fragen nicht nur ganz automatisch mehr 

Wasser nach, sondern lassen auch den landwirtschaftlichen Verbrauch für eine 

erhöhte Nahrungsmittelproduktion steigen. Das Bevölkerungswachstum hat die 

verfügbare Pro-Kopf Menge an Trinkwasser allein zwischen 1970 und 1990 um 

ein Drittel verringert.18  Hinzu kommt, dass sowohl die ökonomische Entwick-

lung, als auch steigende Lebensstandards und Einkommen sowie sich verän-

dernde, aufwändigere Lifestyles nicht nur einen  erhöhten Wasserkonsum, son-

dern auch eine stärkere Wasserverschmutzung verursachen.19  

 Insbesondere die Belastung der Wasserreserven durch die Landwirtschaft ist 

enorm. In Entwicklungsländern entfallen darauf 80% bis 90% des Wasserver-

brauchs.20 Global liegt dieser Anteil bei rund 70%, wobei 60% des für Bewäs-

serungszwecke verbrauchten Wassers durch ineffiziente und fehlerhafte Bewäs-

serungssysteme verloren gehen.21 Die dramatische Zunahme landwirtschaft-

licher Bewässerung hat in vielen Regionen der Welt zu einem gefährlichen Ab-

                                                 
15 Vgl. Fitch/Streiff (2002), S. 3. 
16 Am stärksten betroffen sind der nahe Osten und das südliche Afrika, wobei die Ölimperien 

im nahen Osten mehrheitlich über genügend Investitions- und Finanzkraft verfügen, um sich 
alternative Wasserquellen zu erschliessen. 

17 Vgl. UNESCO (2003), S. 10; UNDP (2004), S. 1; Im Human Development Report wird dieser 
Anteil auf 2.4 Milliarden Menschen geschätzt. Vgl.: UNDP (2000), S. 30. 

18 Vgl. UNESCO (2003), S. 12. 
19 Vgl. UNDP (2004), S. 2. 
20 UNDP (2004), S. 3. 
21 UNDP (2004), S. 23. 
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sinken des Grundwasserspiegels geführt und, wie das Beispiel des Aralsees 

zeigt, auch ganze Oberflächengewässer ausgetrocknet. 

 Dennoch sind vor allem in den ruralen Gegenden in Entwicklungsländern, 

wo sich die Situation der Menschen bezüglich des fehlenden Zugangs zu saube-

rem Wasser nach wie vor am verheerendsten präsentiert,22 Erfolge zu verzeich-

nen. Der Anteil an Menschen mit sicherer Wasserversorgung ist dort seit 1970 

von durchschnittlich 13% auf 71% der Bevölkerung gestiegen.23  

 Diese Verbesserung geht aber wohl zumindest teilweise auf Kosten einer Ver-

schlechterung der Situation in den rasant wachsenden Städten. Diese These wird 

von der Statistik zumindest nicht widerlegt: Das Verhältnis zwischen ländlichen 

Anteilen an Haushalten mit Zugang zu Wasser und ihren städtischen Äquiva-

lenten hat sich zu Gunsten der ersteren verbessert: Zwischen 1992 und 1998 

stieg dieses Verhältnis von 61% auf 78%.24  

 Grund dafür ist die unaufhaltsame Urbanisierung in den Entwicklungslän-

dern. Die Abwanderung der Menschen aus ländlichen Gebieten lässt den pro-

zentualen Anteil der Menschen mit Wasserversorgung steigen, während er 

gleichzeitig in den Städten sinkt. Von den weltweit 21 Städten mit mehr als 10 

Millionen Einwohnern befanden sich im Jahr 2000 17 in der Dritten Welt.25 Diese 

Bevölkerungskonzentration – heute bewohnen 60% der Weltbevölkerung ge-

rade mal 10% der Landmassen26 – führt nicht nur zur Überbeanspruchung von 

Aquiferen in den städtischen Regionen, sondern auch zu einer Überlastung der 

Abwassersysteme. Der Anteil der von Wasserknappheit betroffenen Menschen 

in städtischen Gebieten von Entwicklungsländern wächst demnach kontinuier-

lich27 – von der verstädterten Bevölkerung südlich der Sahara leben 71% in 

Slums.28 

 Mit der steigenden Nachfrage nach Wasser durch die wachsende Weltbevöl-

kerung steigt auch die Belastung der verfügbaren Reserven. Die nicht nach-

haltige Ausbeutung von Grundwasserreserven ist nur eine Ausprägung dieser 

Entwicklung – die Verschmutzung der Gewässer (inkl. Grundwasser) ist die an-

                                                 
22 Vgl. WHO/UNICEF (2000), S. 1. 
23 Vgl. UNDP (2000), S. 30. 
24 D.h. der Anteil Haushalte in ländlichen Regionen mit Zugang zu Wasser beläuft sich auf 78% 

des Anteils in den Städten. Der Anteil Haushalte ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser ist 
also in den ruralen Gegenden nach wie vor grösser als in den Städten. Vgl. UNDP (2000), S. 
32, sowie UNDP (2004), S. 2. 

25 Vgl. Petrella (2000), S. 34. 
26 Vgl. Hopp (2004), S. 84. 
27 Vgl. UNESCO (2003), S. 10.  
28 Vgl. Hopp (2004), S. 84. 
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dere. Täglich werden 2 Millionen Tonnen29 menschliche Abfälle, Industrieab-

fälle, Chemiemüll sowie landwirtschaftliche Dünger und Pestizide30 in die Flüs-

se und Seen dieser Welt entsorgt. Dies mutet umso dramatischer an, als nur ge-

rade 2.65% (37.1 Mio. Kubikkilometer)31 des Wassers auf der zu zwei Dritteln 

mit Wasser bedeckten Erde tatsächlich Süsswasser sind, von denen zudem zwei 

Drittel in Gletscher und Schnee gebunden sind.32 In den Entwicklungsländern 

stellen insbesondere das industrielle Wachstum sowie der zunehmende Touris-

mus eine wachsende Ursache von Wasserverschmutzung und –belastung dar. 

Am direktesten zeigen sich dabei die Folgen v.a. für Regionen, in welchen die 

gesamte Wasserversorgung an Oberflächengewässern hängt. Aber auch für Re-

gionen die beispielsweise von der Fischerei abhängen, kann die exzessive Ver-

schmutzung von Oberflächengewässern katastrophale Auswirkungen haben.  

 Die Erneuerung von Grundwasserreserven sowie die Wasserversorgung 

durch Oberflächengewässer sind im Weiteren durch die Klimaveränderung be-

droht. Betroffen sind v.a. südliche Regionen und damit einmal mehr viele Ent-

wicklungsländer.33 Schätzungen zufolge ist die Klimaveränderung für 20% der 

Erhöhung der Wasserknappheit verantwortlich. Die restlichen 80% fallen auf 

das Bevölkerungswachstum und die ökonomische Entwicklung.34  

1.2 Die Folgen der Krise 

Die globale Wasserversorgungssituation hat im eigentlichen Sinne des Wortes 

längst die Ausmasse einer Krise angenommen: 6'000 Menschen, zumeist Kinder 

unter 5 Jahren, fallen täglich Seuchen zum Opfer, deren Ursachen in verunrei-

nigtem Wasser zu finden sind.35 UNDP-Schätzungen zufolge sterben jährlich 3.4 

Millionen Menschen an Krankheiten, die auf ungenügende Wasserversorgung, 

inadäquate sanitäre Einrichtungen und mangelhafte Hygiene zurückzuführen 

sind.36 25'000 Menschen starben im Jahr 2003 täglich an ebenfalls zu grossen Tei-

len durch Wassermangel induzierter Unterernährung.37  

                                                 
29 Vgl. UNDP (2004), S. 9. 
30 Vgl. UNESCO (2003), S. 10/11. 
31 Vgl. Hopp (2004), S. 73 
32 Vgl. UNDP (2004), S. 9. 
33 Vgl. UNESCO (2003), S. 17. 
34 Vgl. UNESCO (2003), S. 17. 
35 Vgl. UNESCO (2003), S. 4. 
36 Vgl. UNDP (2004), Foreword. 
37 Vgl. UNESCO (2003), S. 4. 
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 Diese Zahlen sind in ihrem Ausmass nur schwer fassbar und dehumanisieren 

angesichts ihrer Abstraktheit das Elend, das dahinter steht. Ein nachhallender 

öffentlicher Aufschrei über die untragbare Situation ist folglich bisher ausgeblie-

ben. Vielen Bürgern westlicher Überflussgesellschaften fehlt schlicht das Be-

wusstsein über die dramatischen Ausmasse, die die globale Wasserkrise ange-

nommen hat. Die Übersetzung in die Sprache der industrialisierten Welt könnte 

Abhilfe schaffen: „The number of people dieing every day from diarrhoeal di-

seases is equivalent to twenty fully loaded jumbo jets crashing every day, with 

no survivors.“38 Über die Hälfte aller Spitalbetten weltweit sind ausserdem mit 

Patienten belegt, die an wasserbedingten Krankheiten leiden.39  

 Besserung ist nicht in Sicht. Zwar erhielten zwischen 1990 und dem Jahr 2000 

816 Millionen Menschen neu Zugang zu Trinkwasser. Durch das rasante Bevöl-

kerungswachstum verbesserte sich die Situation in Prozentzahlen aber nur we-

nig, nämlich von 79% (4.1 Mrd. Menschen) im Jahr 1990 auf 82% (4.9 Mrd.) im 

Jahr 2000.40 Im Zuge der sich weiter zuspitzenden Krise wird sich die positive 

Bilanz in absehbarer Zeit gar ins Negative umkehren. Bis zum Jahr 2025 wird 

der globale Wasserverbrauch um bis zu 50% zunehmen,41 was Schätzungen zu-

folge für 35% der Weltbevölkerung ein Leben mit Wassermangel bedeuten könn-

te.42 Gemäss UNDP-Schätzungen werden zwei Drittel der Weltbevölkerung in 

Regionen mit Wasserstress leben.43 Von den Prognosen bis ins Jahr 2050 sind 

sogar die besten noch verheerend: Jeder vierte Mensch, so wird geschätzt, wird 

bis dahin in einem Land leben, das mit chronischem Mangel an frischem Trink-

wasser kämpft.44 Deren Anzahl wird von heute 20 auf 48 ansteigen. Je nach Sze-

nario bezüglich des Bevölkerungswachstums dürften gemäss UNESCO im bes-

ten Fall 2 Milliarden Menschen von Wassermangel betroffen sein, im schlechtes-

ten Fall gar über 7 Milliarden Menschen in 60 Ländern.45 Die Weltbank rechnet 

mit 1.4 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2025 und 3 Milliarden bis 2035.46   

                                                 
38 UNESCO (2003), S. 5. 
39 Vgl. UNDP (2004), S. 42. 
40 Vgl.WHO/UNICEF (2000), S. 1. Diese Statistiken erfassen gemäss WHO nur 93% der Weltbe-

völkerung (vgl. http://www.wssinfo.org/en/22_wat_global_en.html). Wenn man davon 
ausgeht, dass von den verbleibenden 7% die meisten ebenfalls eher keine Wasserversorgung 
haben, so wären dies, kalkuliert mit einer Weltbevölkerung von 6.5 Milliarden Menschen, zu-
sätzlich 455 Millionen Menschen ohne Wasserversorgung! 

41 Vgl. UNDP (2004), S. 3. 
42 Vgl. UNESCO (2003), S. 18. 
43 Vgl. UNDP (2004), S. 3. 
44 Vgl. UNESCO (2003), S. 10. 
45 Vgl. UNESCO (2003), S. 13; UNDP (2004), S. 9. 
46 Vgl. Helvetas, S. 1. 
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1.3 Die Wasserkrise und die Millennium Development Goals 

Diese Prognosen und Szenarien lassen es mehr als fragwürdig erscheinen, ob 

ein Erreichen der angestrebten Ziele hinsichtlich der Verbesserung der Weltwas-

sersituation realistisch ist. Als massgebende Zielvorgaben gelten heute die im 

Jahr 2000 anlässlich des „United Nations Millennium Summit“ verabschiedeten 

„Millennium Development Goals“, welche bis zum Jahr 2015 eine drastische, in 

numerische Zielwerte gefasste Reduzierung der dringlichsten Probleme von 

Entwicklungsländern vorsehen. Zum Weltgipfel in Johannesburg wurden die 

Ziele bestätigt und erweitert, insbesondere um eine direkt wasserbezogene Ziel-

vorgabe, die sich unter dem Millennium Goal Nummer 7 zur „Environmental 

Sustainability“ findet: „Halve, by 2015, the proportion of people without su-

stainable access to safe drinking water and adequate sanitation.“47 Bis zum Jahr 

2025 soll gar der universale Zugang gesichert werden.48 

 Laut WHO müssten, um das Wasserziel der Millennium Goals alleine in Afri-

ka, Asien, Lateinamerika und der Karibik einzuhalten, bis zum Jahr 2015 zusätz-

lich 2.2 Milliarden Menschen Zugang zu adäquaten Sanitäreinrichtungen und 

1.5 Milliarden Zugang zur Trinkwasserversorgung erhalten. Ausgehend vom 

Jahr 2000 bedeutet dies, dass für 15 Jahre jeden Tag 280'000 Menschen neu Zu-

gang zu Trinkwasser und 384'000 Menschen Zugang zu sanitären Einrichtungen 

verschafft werden müsste.49 Die zur Erreichung dieses Ziels geschätzten Kosten 

(für die Periode von 2001 bis 2015) bewegen sich für den Zugang zu Trinkwas-

ser zwischen 50 und 102 Milliarden US Dollar und für die Bereitstellung sanitä-

rer Einrichtung zwischen 23 und 42 Milliarden US Dollar. Im Durchschnitt sind 

dies 68 Milliarden US Dollar für den Wasserzugang und 33 Milliarden US Dol-

lar für Sanitäreinrichtungen, d.h. 101 Milliarden US Dollar total, was 6.7 Milliar-

den US Dollar pro Jahr gleichkommt. Die derzeit zur Verfügung stehenden Res-

sourcen hinsichtlich der Verbesserung des Zugangs zu Wasser, der Sanitärein-

richtungen sowie für die gesamte Abfallentsorgung in Entwicklungsländern er-

reichen gerade mal 27 – 30 Milliarden US Dollar.50 Nimmt man die nötigen In-

vestitionen für die Sanierung und Wiederinstandsetzung von veralteten und le-

cken Trinkwasserleitungen und Kanalisationen in den OECD Ländern dazu, so 

                                                 
47 WHO/UNICEF (2004), S. 5. 
48 Vgl. WHO/UNICEF (2000), S. vi. 
49 Vgl. WHO/UNICEF (2000), S. 1. 
50 Vgl. UNDP (2004), S. 7. 
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beläuft sich die Investitionslücke im Wasserversorgungssektor weltweit auf 

jährlich rund 90 Milliarden US Dollar.51 

 Klar ersichtlich wird in diesen Schätzungen die ökonomische Dimension der 

Wasserproblematik. Die Schwierigkeit liegt darin, diese ökonomische Dimen-

sion in der politischen und rechtlichen Kernproblematik zu verorten. Diese Auf-

gabe legt eine wirtschaftsethische Betrachtung der Wasserkrise nahe.  

2. Die Wasserkrise als wirtschaftsethische Kernpro-

blematik 

Die moderne, arbeitsteilige Wirtschaft ist gemäss Peter Ulrich „eine gesellschaft-

liche Veranstaltung zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse der Lebenser-

haltung und der Lebensqualität.“52 Diese Definition bringt gleichzeitig auch das 

Wesen der Wirtschaftsethik auf den Punkt, denn sie richtet einen normativen 

Anspruch an ein gesellschaftlich vernünftiges Wirtschaftsleben. Diese Gleichzei-

tigkeit ist nicht etwa Zufall, sondern Ausdruck einer Wirtschaft, die gar nicht 

ausserhalb jeglicher normativer Ansprüche, d.h. wertfrei denkbar ist.  

 So leuchtet die „integrative Wirtschaftsethik“53 der ökonomischen Rationali-

tät auf den normativen Grund, auf welchem sie unweigerlich immer schon 

fusst. Die Vermittlung ökonomischer Rationalität mit einer umfassend verstan-

denen, ethischen Vernunft, soll eine regulative, d.h. eine explizit normativ-

moralische Idee sozialökonomisch vernünftigen Wirtschaftens hervorbringen.54 

Diese regulative Idee liegt in der Lebensdienlichkeit und richtet sich damit nach 

zwei grundlegenden ethischen Orientierungshorizonten eines vernünftigen 

Wirtschaftens: Nach der Idee des – sowohl individuell wie auch kulturell – gu-

ten Lebens und nach der Idee eines gerechten Zusammenlebens.55 

 Allein schon mit dem Nachdenken darüber, ob die Wasserkrise ihre Ursache 

in wirtschaftlichen Mechanismen hat, oder ob diese Mechanismen im Gegenteil 

gerade die Lösung des Problems sein könnten, befindet man sich mitten in der 

wirtschaftsethischen Reflexion, denn man macht sich offensichtlich Gedanken 

über den normativen Gehalt des Wirtschaftens – über die Ziele, die Aufgaben, 

die Verantwortlichkeiten, d.h. über seinen lebenspraktischen Bezug.  

                                                 
51 Vgl. Fitch/Streiff (2002), S. 10. 
52 Ulrich (2001), S. 11. 
53 Ulrich (2001). 
54 Vgl. Ulrich (2001), S. 96. 
55 Vgl. Ulrich (2002), S. 27. 
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 Auf politischer Ebene findet diese Reflexion in Bezug auf die globale Verfüg-

barkeit von Wasser in verstärktem Mass erst seit der Dublin Conference 1992 

und auf breiter öffentlicher Ebene insbesondere anlässlich des Weltgipfels in Rio 

im selben Jahr statt.56 Dass es sich bei der Wasserkrise um eine Problematik von 

globaler Relevanz handelt, wurde allerdings schon viel früher, nämlich im Jahr 

1977 anlässlich des ersten grossen UNO Weltgipfels zur Wasserthematik in Mar 

del Plata in Argentinien erkannt.57 Mit der Thematisierung der Wasserproble-

matik auf einem Forum von globaler Tragweite wurde damals zumindest erst-

malig signalisiert, dass es sich hierbei nicht um viele lokale oder regionale Prob-

leme handelt, sondern um eine globale Krise im eigentlichen Sinne, die nach 

ebenso globalen Handlungsstrategien verlangt.58  

 Aus wirtschaftsethischer Perspektive sind diese und die nachfolgenden glo-

balpolitischen Foren und Diskurse, beispielsweise in Den Haag im Jahr 2000  

oder in Johannesburg und Kyoto in 2002 resp. 2003, deshalb von grosser Rele-

vanz, weil darin – ob implizit oder explizit spielt hierbei eine untergeordnete 

Rolle – immer auch die Frage angesprochen wurde, welchen Beitrag die Wirt-

schaft zur Lösung der Wasserkrise leisten kann. Die Privatisierung und Liberali-

sierung von Bereichen der Wasserversorgung steht wesensgemäss im Kern die-

ser Fragestellung und die Kontroverse der Debatte diesbezüglich zeigt, dass die-

se wirtschaftsethische, d.h. polit-ökonomische Frage keine eindeutigen Antwor-

ten zulässt. Im Gegenteil, die Unbeantwortbarkeit der Frage, ob es sich bei der 

Wasserproblematik um ein politisches oder ein wirtschaftliches Problem han-

delt, zeigt gerade, dass eine exakte Trennung zwischen dem Wirtschaftlichen 

und dem Politischen sowie dem Privaten und dem Öffentlichen niemals mög-

lich ist und eine entsprechende Reduzierung auf die eine oder andere Dimen-

sion immer schon zu kurz greifende, da eindimensionale Lösungen impliziert. 

Ökonomische Fragen sind selbst immer schon als genuin politische Probleme zu 

begreifen, Wirtschaft selbst ist immer schon politisch zu interpretieren.  

 Die Erarbeitung von Lösungen zur Wasserproblematik hat aufgrund des ein-

zigartigen Charakters des „Gutes“ Wasser das Potential als Paradebeispiel und 

Wegweiser dafür zu stehen, was es heissen kann, politische Ökonomie in le-

benspraktischer Absicht zu betreiben. Patentrezepten lastet der Verdacht, die-

sem Ziel abträglich zu sein, deshalb immer schon an, weil sie die Tendenz auf-

weisen, die Problemstellung auf nur eine Sphäre, sei dies die ökonomische oder 

                                                 
56 Vgl. UNESCO (2003), S. 17. 
57 Vgl. Petrella (2000), S. 38/39. 
58 Vgl. UNESCO (2003), S. 18. 
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die politische, zu reduzieren. Gerade vor dieser heute erkennbaren Tendenz ist 

aus wirtschaftsethischer Sicht eindringlich zu warnen. Der vielversprechendste 

Ausweg aus der gegenwärtigen Krise in der globalen Wasserversorgung liegt 

zweifellos in der (Wieder-)Vereinigung der beiden Sphären. Als Interdisziplin 

ist gerade die Wirtschaftsethik darum besorgt, dieser Vereinigung lebensprak-

tischen Sinn zu geben. 

 Es ist denn auch gerade diese Perspektive, die der Reflexion der Privatisie-

rungs- und Liberalisierungsstrategien und –tendenzen im Wassersektor in die-

sem Papier zugrunde liegt. Bevor wir uns aber der wirtschaftsethischen Analyse 

zuwenden, soll im nächsten Kapitel eine Auslegeordnung hinsichtlich der Arten 

und Bereiche vorgeschlagener und bereits verfolgter Privatisierungs- und Libe-

ralisierungsstrategien im Wassersektor vorgenommen werden. 

3. Formen der Privatisierung und des Wettbewerbs im 

Wassersektor 

Wie oben gesehen, besteht eine signifikante Lücke zwischen den Ressourcen, die 

eine Erfüllung der Millennium Goals in Bezug auf den Zugang zu Wasser in 

Entwicklungsländern erfordern würde, und den Mitteln, die heute von Regie-

rungen, Privatwirtschaft und durch Spenden zur Verfügung gestellt werden.59 

Diese Investitionslücke von rund 70 Milliarden US Dollar über die verbleiben-

den rund 10 Jahre bis zum Stichdatum stellen das Hauptargument der Befür-

worter einer umfassenden Privatisierung und Liberalisierung des Wasserversor-

gungssektors in Entwicklungsländern dar.  

 Damit reiht sich der Wasserversorgungssektor nahtlos in die Liste staatlicher 

Infrastrukturbereiche ein, die insbesondere in den 90er Jahren in einer eigent-

lichen „global wave of infrastructure privatization and liberalization“60 für den 

Wettbewerb geöffnet wurden. Paradebeispiele in dieser Hinsicht sind der Tele-

kommunikationsmarkt oder der Stromversorgungsmarkt. Privatisierungen 

staatlicher Infrastruktur entfalten nach Ansicht der Weltbank ihre Wirkung nur 

dann, wenn sie mit der Einführung von Wettbewerb einher gehen: „For privati-

zation to generate widely shared social benefits, infrastructure industries must 

be thoroughly restructured and able to sustain competition. The benefits from 

privatizing infrastructure monopolies are much smaller than those from intro-

                                                 
59 Vgl. UNDP (2004), S. 6. 
60 Kessides (2004), S. 4. 
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ducing competition.”61 Auch im Wasserversorgungssektor sollen deshalb Priva-

tisierungen mit grösstmöglicher Liberalisierung komplementiert werden. Die 

Aussicht auf einen von der Weltbank auf rund 300 Milliarden Euro geschätzten 

Markt62 soll private Unternehmungen dazu animieren, umfangreiche Investitio-

nen im Wassersektor vorzunehmen und die klaffende Investitionslücke zu fül-

len. 

 Im Zuge der Politik des „Washington Consensus“ haben die Weltbank und 

der Internationale Währungsfonds deshalb verstärkte Anstrengungen unter-

nommen, auch im Wassersektor die „notwendigen“ Strukturanpassungen ein-

zuleiten. Im Falle von Entwicklungs- und Transformationsländern werden diese 

Privatisierungsforderungen oft als Bedingung an in Aussicht gestellte Kreditver-

gaben gebunden. Das Kernübel einer öffentlich verwalteten Wasserversorgung 

wird von der Weltbank in der ökonomisch nicht nachhaltigen Preissetzung er-

kannt, denn diese würge die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur ab: 

„Under state ownership, services were usually underpriced, and countries often 

could not afford the substantial investments required to expand services to large 

parts of their populations. Deficiencies in infrastructure quantity and quality im-

posed a heavy penalty in terms of growth and welfare.”63 Die beiden Haupt-

gründe für umfangreiche Privatisierungsbestrebungen im kapitalintensiven 

Wasserversorgungssektor liegen also einerseits in der Mobilisierung von Inves-

titionen und andererseits in der Aussicht auf eine effizientere Bereitstellung der 

Dienstleistungen.64 

3.1 Arten der Privatisierung  

Privatisierungen können durch die eigentliche Übernahme, d.h. den Erwerb der 

lokalen Infrastruktur durch die private Unternehmung erfolgen, oder über die 

Vergabe einer Konzession respektive sog. „Operations- and Maintenance-

Contracts“ zu deren Betreibung. Letztere können weiter in „service“-, „mana-

gement“- oder „lease“-Verträge65 unterteilt werden. Zudem werden formelle 

(funktionale) und materielle Privatisierungen unterschieden. Im ersten Fall 

bleibt die Aufgabe und damit die Verantwortung beim Gemeinwesen, das pri-

vate Dritte als Verwaltungshelfer mit dem Vollzug der Aufgabe betraut. Im 

                                                 
61 Kessides (2004), S. xii. 
62 Vgl. Besche (2004), S. 105. 
63 Kessides (2004), S. xi. 
64 Vgl. Lee, T. / Floris, V. (2003), S. 279. 
65 Vgl. Hukka/Katko (2003), S. 143. 
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zweiten Fall wird die Aufgabe und damit gleichzeitig die Verantwortung an den 

privaten Dritten abgegeben.66 

 Konzessionslösungen sowie die verschiedenen Arten von Verträgen zwi-

schen dem Gemeinwesen und der privaten Unternehmung lassen sich unter den 

geläufigeren und sich starker Beliebtheit erfreuenden Term „Private-Public-

Partnerships“ subsumieren. Während man bisweilen auf die Meinung stösst, 

dass nur der Erwerb der Infrastruktur einer wirklichen Privatisierung gleich 

kommt,67 sollen hier auch Private-Public-Partnerships als Teilprivatisierungen 

in die Diskussion mit eingeschlossen werden.  

 In Konzessionsdesigns trägt die Unternehmung i.d.R. die Kosten für die Be-

treibung und Instandhaltung der Infrastruktur und generiert Einnahmen aus 

der Erbringung der Dienstleistung. Für die konkrete Ausgestaltung bestehen 

unzählige Alternativen und Varianten, so zum Beispiel sog. „Build-Operate-

Transfer“-Modelle (BOT), „Design Build Finance Operate“-Modelle (DBFO) so-

wie „Build-Own-Operate“-Modelle (BOO).68 In den meisten Fällen unterliegen 

die Konzessionen langfristigen Laufzeiten von 20-30 Jahren.69 Privatisierungen 

erfolgen zudem oft in Konsortien bestehend aus mehreren privaten Unterneh-

mungen, nicht selten aus internationalen Grossunternehmungen, die sich mit 

kleinen lokalen Anbietern zusammenschliessen.  

3.2 Arten des Wettbewerbs 

Aufgrund des natürlichen Monopols, welches die Wasserversorgung bestimmt, 

ist ein klassisches „Unbundling“ der Infrastruktur eher selten und vertikale In-

tegration entsprechend die Regel. Oft findet sich nur ein einziger Betreiber für 

eine ganze Region.70 Daraus ergeben sich gemäss Weltbank drei mögliche Arten 

von Wettbewerb71:  

• Direkter Wettbewerb um spezifische Services („Competitive Contracting“)72: 

Hier werden spezifische Funktionen der Infrastruktur per Service-

Contract an private Unternehmungen versteigert. Diese Verträge sind 

kurzfristiger Natur (oft nur einige Monate) und unterliegen demnach 

                                                 
66 Besche (2004), S. 28. 
67 Vgl. Hukka/Katko (2003), S. 143. 
68 Vgl. Winpenny (2003), S. 21. 
69 Vgl. Barlow/Clarke (2002), S. 89. 
70 Vgl. Kessides (2004), S. 228. 
71 Vgl. Kessides (2004), S. 228. 
72 Vgl. Kessides (2004), S. 230/231. 



14 

ständigen Folgeauktionen. Diese sollen die Unternehmungen, die den 

Zuschlag erhalten, zu Effizienzsteigerungen veranlassen. Die ausgelager-

ten Services sind vielfältiger Natur und betreffen beispielsweise die Rech-

nungsstellung, den Unterhalt und die Reparaturen, Public Relations etc. 

Betrieb und Investitionen bleiben dabei in öffentlichen Händen. 

• Wettbewerb im Produktemarkt73: Ein solcher Wettbewerb ist denkbar über 

den Bau von Parallelnetzen oder durch eine gemeinsame Nutzung be-

stehender Netze.74 Aufgrund der Kapitalintensität sind flächendeckende 

Parallelnetze aber keine realistische Option.75 Ein solcher  Wettbewerb 

spielt sich deshalb höchstens an den Grenzen von sog. „Service-Areas“ 

ab, welche durch verschiedene Unternehmungen abgedeckt werden. 

Möglich ist aber, dass über Leitungen bereitgestelltes Wasser aufgrund 

schlechter Qualität oder hoher Tarife durch alternative Wasserbereitstel-

lung, beispielsweise durch in Flaschen abgefülltes Wasser, konkurren-

ziert wird. Vor allem in Entwicklungsländern wird eine Chance auch in 

alternativen Anbietern gesehen, die arme, von der Hauptwasserversor-

gung ausgenommene Siedlungen mit einfachen Leitungssystemen ver-

netzen.  

• Wettbewerb um den Markt76: Die häufigste Form eines Wettbewerbs um 

den Markt ist die Versteigerung von langfristigen Konzessionen. Diese 

Form ist gleichzeitig auch im Wasserversorgungssektor am häufigsten. 

Auch langfristige Management- und Lease-Verträge sind zu dieser Kate-

gorie zu zählen. Während Management-Verträge auf Gebührenbasis lau-

fen, d.h. kein finanzielles Risiko für die Unternehmung beinhalten und 

diese nicht zur Generierung von Einnahmen direkt beim Kunden berech-

tigen, sehen Konzessionen die Aneignung aller beim Kunden generierten 

Einnahmen sowie des Residuums nach operativen Kosten und Investitio-

nen durch die Unternehmung vor.77 

                                                 
73 Vgl. Kessides (2004), S. 231/232. 
74 Vgl. Besche (2004), S. 148. 
75 Vgl. Besche (2004), S. 149. 
76 Vgl. Kessides (2004), S. 232-234. 
77 Für eine umfassende und detaillierte Darstellung verschiedener Privatisierungs- und Liberali-

sierungsmöglichkeiten und -arten im Wassersektor siehe Besche (2004). 
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3.3 Dimensionen des Wassermarktes 

Der weltweite „Marktanteil“ von privaten Wasserversorgern an den Wasserwer-

ken ist mit ca. 5% derzeit noch klein, allerdings ist ein schnelles Wachstum fest-

zustellen. Während im Jahr 1990 erst 51 Millionen Menschen durch private An-

bieter mit Wasser versorgt wurden, waren es im Jahr 2002 bereits deren 300 Mil-

lionen. Die Anzahl Länder mit privater Wasserversorgung hat sich im gleichen 

Zeitraum von 12 auf 56 erhöht.78 Europa nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. 

Insbesondere in England ist praktisch die gesamte Wasserversorgung privati-

siert, in Frankreich ist dies zu 80% der Fall und in Spanien zu 42%.79 In den USA 

machen private Unternehmungen nur gerade 8% an der Wasserversorgung 

aus.80 Entsprechend werden auch die international ausgeschriebenen Konzessio-

nen durch europäische Firmen, d.h. in erster Linie durch die französischen Mul-

tis Vivendi und Suez-Lyonnaise dominiert. Ihr Marktanteil am weltweit pri-

vatisierten Wassermarkt beläuft sich zusammen auf rund zwei Drittel.81 Auf 

Platz drei hat sich durch den Kauf der englischen „Thames Water“ und der 

„American Water Works“ der deutsche Stromgigant RWE etabliert.82  

 Im Vergleich zu den Liberalisierungsbestrebungen in der Wasserversorgung 

anders gelagert, sind einerseits die Bestrebungen, nach dem Vorbild der klas-

sischen „commodity markets“ einen Markt für den Handel mit Wasserrechten 

zu errichten, sowie andererseits der Markt für abgefülltes Mineralwasser. Bei 

beiden findet eine Kommerzialisierung des Gutes Wasser im eigentlichen Sinne 

statt, welche in den vorher beschriebenen Modellen zur privaten Bereitstellung 

der Wasserversorgung nur ansatzweise zum Zuge kommt.  Beide Bereiche ge-

hören nicht direkt zum Wasserversorgungssektor, welcher ausschliesslich Was-

ser in und aus festen Leitungswegen umfasst.83 

 Beim Handel mit so genannten „Bulk Water Rights“ erwerben private Unter-

nehmungen Land in vorwiegend unbewirtschafteten Gegenden und verkaufen 

die damit in ihren Besitz übergehenden Wasservorkommen als sog. „Bulk Water 

Rights“ auf dem Wassermarkt. Gemäss der „Riparian Doctrine“ berechtigt der 

Kauf eines Landstücks in den meisten Ländern auch gleich zur Nutzung der da-

                                                 
78 Vgl. http://www.attac.de/gats/wasser/wassermarkt/weltwassermarkt.php 
79 Vgl. Hopp (2004), S. 208. 
80 Vgl. Hopp (2004), S. 207. 
81 Vgl. Kessides (2004), S. 234. 
82 Vgl. Die Zeit, 06.03.2003. 
83 Vgl. Besche (2004), S. 27. 
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rin enthaltenen und daran angrenzenden Wasservorkommen,84 wodurch sich ei-

ne eigentliche Geschäftsmöglichkeit für sog. „Water Hunters“85 eröffnet, die auf 

den besagten Landstücken nach Wasser bohren und dieses danach quasi en bloc 

verkaufen. Vor allem in Kalifornien – bezeichnenderweise einer Region mit 

chronischer Wasserknappheit – hat sich bereits ein reger Markt mit Wasserrech-

ten entwickelt.86 Als Käufer treten sowohl private Industrieunternehmungen als 

auch Städte, Kommunen oder Farmen im Markt auf.  

 Der Markt für Flaschenwasser ist mit einer Wachstumsrate von jährlich 20% 

der wohl am rasantesten wachsende und gleichzeitig am wenigsten regulierte 

Markt im Wassersektor. Er wird heute auf jährlich 22 Milliarden US Dollar ge-

schätzt.87 Im Jahr 2002 wurden weltweit 126 Milliarden Liter abgefülltes Mine-

ralwasser abgesetzt, bis 2010 wird eine Verdoppelung dieser Zahl erwartet.88 

Die Nr. 1 auf dem Mineralwassermarkt ist derzeit die Nestle Waters, die mit 

Niederlassungen in 130 Ländern 107 Abfüllstationen betreibt. Sie generiert einen 

Umsatz von jährlich annähernd 8 Milliarden Schweizer Franken und hält einen 

Weltmarktanteil von 17%.89 Mit dem Mineralwassermarkt werden wir uns –  

wenn auch nur als Exkurs –  im Kapitel 5.4 noch etwas eingehender befassen. 

4. Wasser: Menschenrecht oder Grundbedürfnis? 

Die sehr polarisiert und kontrovers, nicht selten polemisch und verzerrt geführ-

te Debatte darüber, ob Privatisierungen sowie Wettbewerb im Wasserversor-

gungssektor wünschbar oder überhaupt zulässig sind, lässt sich unmittelbar an 

verschiedenen Auffassungen bezüglich der Einstufung des Zugangs zu Wasser 

als menschliches Bedürfnis oder als Recht festmachen.  

 Diese Unterscheidung ist wichtig und für diese Diskussion von ausschlagge-

bender Natur. Allerdings, so werde ich in den folgenden Abschnitten argumen-

tieren, nicht in dem Sinne, als dass sie abschliessende Antworten darauf liefern 

könnte, ob Privatisierung und Liberalisierung per se unzulässig oder zulässig, 

wünschbar oder abzulehnen sind, sondern in erster Linie deshalb, weil sie un-

terschiedliche Konsequenzen bezüglich entsprechenden Entscheidungen und ein-

geschlagenen Strategien implizieren.  

                                                 
84 Vgl. Fitch/Streiff (2002), S. 8. 
85 Barlow/Clarke (2002), S. 93. 
86 Barlow/Clarke (2002), S. 93. 
87 Vgl. Barlow/Clarke (2002), S. 96. 
88 Vgl. Hopp (2004), S. 213. 
89 Vgl. Hopp (2004), S. 213. 
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4.1 Der Basiszugang zu Wasser als nichthintergehbares

 moralisches Recht 

„Wasser...Es ist nicht so dass man Dich zum Leben braucht: Du selber bist das 

Leben!“, schrieb Antoine de Saint-Exupéry in seinem kurzen Essay mit dem pas-

senden Titel „Durst“.90 So selbstverständlich diese Aussage erscheint, so weit 

reichend sind ihre Implikationen. Wasser ist das Leben, d.h. es ist nicht nur ein 

Gut, das man zur Befriedigung eines menschlichen Grundbedürfnisses braucht, 

sondern es ist selbst unabdingbarer Bestandteil, sprich konstitutiv für das 

Menschsein an sich und in dieser Funktion nicht substituierbar.  

 Was den Menschen als Mensch ausmacht, das hat der israelische Philosoph 

Avishai Margalit eindrücklich dargelegt, ist seine Fähigkeit zur Demut.91 „Unter 

Demütigung verstehen wir alle Verhaltensformen und Verhältnisse, die einer 

Person einen rationalen Grund geben, sich in ihrer Selbstachtung verletzt zu se-

hen.“92 Als Gegenbegriff zur Demütigung steht die Menschenwürde. Ihre Ver-

letzung – Demütigung – kommt in all ihren Ausprägungen immer einer Vernei-

nung der menschlichen Subjektqualität gleich. Als in dieser menschlichen Wür-

de verletzliches Subjekt hat deshalb jeder Mensch a priori, d.h. allein aufgrund 

seines Menschseins einen legitimen moralischen Anspruch, also ein moralisches 

Recht, auf unbedingte Achtung derselben. Genau auf dieser Grundlage definiert 

Margalit auch Menschenrechte als „jene Rechte, die allen Menschen in gleichem 

Masse allein aufgrund ihres Menschseins zukommen; sie werden damit begrün-

det, dass sie die menschliche Würde schützen.“93  

 Wenn also die menschliche Würde direkt an die Verfügbarkeit von Wasser 

gebunden ist, und davon ist in vielerlei Hinsicht auszugehen,94 bedeutet das 

Nicht-Anerkennen des Rechts auf den Basiszugang zu Wasser gleichzeitig die 

Aberkennung der menschlichen Würde und damit die Verneinung des eigent-

lichen Menschseins all jener, die diesem Recht beschnitten werden. Weil aber – 

und hierin liegt gerade die Nichthintergehbarkeit aller moralischen Rechte be-

gründet – das Menschsein einer Person ohne einen performativen Selbstwider-

                                                 
90 Saint-Exupéry de (2002), S. 55. 
91 Margalit, A. (1999). 
92 Margalit, A. (1999), S. 23. 
93 Margalit, A. (1999), S. 58. 
94 Entsprechende Passagen finden sich sowohl in UNESCO (2003), S. 5: „We are all aware of its 

(water; Anm. d. V.) necessity, for drinking, for producing food, for washing – in essence for 
maintaining our health and dignity”, als auch in UNDP (2004), S. 1: „sufficient water for 
washing and safe, private sanitation facilities are central to the basic right of every human be-
ing for personal dignity and self respect.” 
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spruch zu begehen, argumentativ nicht bestritten werden kann,95 kann als logi-

sche Konsequenz auch der Basiszugang zu sauberem Trinkwasser als Men-

schenrecht argumentativ nicht verneint werden. 

4.2 Die offizielle Position: Menschenrecht vs. Grundbedürfnis 

Obwohl die in der UNO Menschenrechtsdeklaration stipulierten Rechte explizit 

auf der humanen Würde und Freiheit aufbauen, enthält der Katalog kein aus-

drückliches Recht auf Wasser. Ein solches lässt sich lediglich implizit ableiten 

und ist dementsprechend angreifbar und anfällig für verzerrende Interpretatio-

nen. In seinem 60 Abschnitte umfassenden Kommentar96 zu den Artikeln 11 und 

12 des „International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“ räum-

te deshalb das „Committee on Economic, Social and Cultural Rights“ im No-

vember 2002 zum ersten Mal explizit ein, dass ein Menschenrecht auf Wasser be-

stehe: „The human right to water is indispensable for leading a life in human 

dignity.“ und „it is a prerequisite for the realization for other human rights.“ 

Dieses Menschenrecht, so das Komitee, „entitles everyone to sufficient, safe, ac-

ceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic 

uses.” Das Recht auf Wasser ergebe sich direkt aus Artikel 11 des International 

Covenant, denn „the right to water clearly falls within the category of guaran-

tees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is 

one of the most fundamental conditions for survival”, sowie aus Artikel 12, der 

ein Recht auf den „highest attainable standard of health“ anerkennt. Implizit sei 

das Recht aus etlichen weiteren Artikeln und Dokumenten abzuleiten, insbeson-

dere aus dem Recht auf Leben, das in Artikel 3 der UN Menschenrechtsdeklara-

tion von 1948 niedergeschrieben ist.97 Das UNDP würdigt den Kommentar Nr. 

15 des Komitees als „the first to focus explicitly on the right to water and the re-

                                                 
95 Dieser Zusammenhang lässt sich über die diskursethische Explikation des vernunftethischen 

Standpunkts der Moral aufzeigen. Indem man die Subjektqualität seines Gegenübers argu-
mentativ zu bestreiten versucht, setzt man immer schon dessen Zugänglichkeit für die Argu-
mentation voraus, d.h. man anerkennt es unweigerlich als vernunftbegabtes, menschliches 
Subjekt, als welches man es gerade zu verneinen versucht. Vgl. dazu Ulrich (2001), S. 78 ff. 
Zum gleichen Schluss kommt Avishai Margalit: „Meine zentrale These lautet, dass Demüti-
gung die Menschlichkeit des Gedemütigten erfordert. Demütigendes Verhalten weist den an-
deren zwar als nichtmenschlich zurück, aber der Akt der Zurückweisung selbst setzt voraus, 
dass es sich bei dem Ausgestossenen um eine Person handelt“ (S. 137). 

96 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2002). 
97 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2002), Art. 2-4, S. 2/3. 



 19 

sponsibilities that governments have in delivering clean water and adequate sa-

nitation services to all.”98 

 Diesem offiziellen Kommentar stehen die Resultate des World Water Forums 

in Den Haag aus dem Jahr 2000 entgegen. Damals wurde konkret darüber de-

battiert, ob Wasser als Recht oder als Grundbedürfnis zu anerkennen sei. Ent-

schieden hat man sich für Letzteres. Auch in der „Ministerial Declaration“  des 

World Water Forums in Kyoto aus dem Jahr 2003 wird Wasser nicht offiziell als 

Menschenrecht anerkannt, sondern lediglich als „a driving force for sustainable 

development including environmental integrity and the eradication of poverty 

and hunger, indispensable for human health and welfare.“99 Amnesty Inter-

national äusserte seine Enttäuschung zu dieser offiziellen Erklärung und be-

zeichnet sie gerade hinsichtlich des Kommentars Nr. 15 des „Committee on   

Economic, Social and Cultural Rights“ als einen „Schritt zurück“.100  

 Der Unterschied zwischen einer Kategorisierung von Wasser als Grundrecht 

oder Grundbedürfnis mag auf den ersten Blick eine Nuance ohne praktische Re-

levanz sein, bei näherem Hinsehen jedoch ist sie für die Programmatik der Be-

reitstellung von Wasser in wasserarmen Regionen von ausschlaggebender Be-

deutung. Zwar lassen sich gemäss dem Ansatz von Johan Galtung Menschen-

rechte anhand eines grundbedürfnisorientierten Ansatzes systematisieren und 

„wo menschlichen Bedürfnissen Hohn gesprochen wird, dürften Menschen-

rechte verletzt worden sein, oder es dürfte sich um einen Fall handeln, der nach 

neuen Menschenrechten verlangt.“101 Jedoch zeigt schon der Konjunktiv in Gal-

tungs Ausführung, dass es dafür einen Übersetzungsprozess braucht, die beiden 

Kategorien also keineswegs deckungsgleich sind. Der entscheidende Unter-

schied liegt darin, dass mit einer Anerkennung als Menschenrecht eine zwi-

schenmenschliche Verbindlichkeit konstituiert wird, welche bei einem Grund-

bedürfnis als „etwas im einzelnen Menschen Angesiedeltes“102 fehlt. Der kate-

goriale Unterschied zwischen Menschenrechten und Grundbedürfnissen wird 

von Jack Donnelly sehr präzise und in einer Weise dargelegt, die unmittelbar an 

obige Ausführungen zum konstitutiven Zusammenhang zwischen der mensch-

lichen Würde und dem Menschsein anschliesst: „The source of human rights is 

man’s moral nature, which is only loosely linked to the ‚human nature‘ defined 

                                                 
98 UNDP (2004), S. 3. 
99 Vgl. World Water Forum (2003), Art. 1, S. 1. 
100 Vgl. Amnesty International (2003). 
101 Galtung, J. (1994): S. 90. 
102 Galtung, J. (1994): S. 91. 
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by scientifically ascertainable needs. Human rights are ‚needed‘ not for life but 

for a life of dignity […]. Violations of human rights deny one’s humanity; they 

do not necessarily keep one from satisfying one’s needs.”103 

 Diese Unterscheidung zwischen Rechten und Bedürfnissen ist für die Bestim-

mung von Zuständigkeiten und Verantwortungsträgern bezüglich deren Erfül-

lung entscheidend. Exakt hierfür ist wirtschaftsethische Kompetenz gefragt, 

welche sich dieser Aufgabe nicht durch das unkritische Festhalten an Idealtheo-

rien annimmt, sondern diese im Gegenteil immer im Hinblick auf das lebens-

weltliche Ziel kritisch hinterfragt. Im nun folgenden, eigentlichen Hauptteil die-

ses Papiers wird die Privatisierungs- und Liberalisierungslogik im Wassersektor 

aus eben dieser kritischen Perspektive erörtert.  

5. Kritische Betrachtungen der Privatisierungstendenzen 

im Wassersektor aus wirtschaftsethischer Perspektive 

Mit Blick auf die Unterscheidung von Rechten und Bedürfnissen werfen Maude 

Barlow und Tony Clarke in ihrer Streitschrift „Blue Gold“ als Beurteilung der 

Beschlüsse des World Water Forums in Den Haag einen Kernpunkt in Bezug auf 

die Bereitstellung von Wasser auf: „They [World Water Forum, Anm. d. V.] 

wanted water to be officially designated a ‚need‘ so that the private sector, 

through the market, would have the right and the responsibility to provide this 

vital resource on a for-profit basis. If, on the other hand, water was officially re-

cognized as a universal human right, then governments would be responsible 

for ensuring that all people would have equal access on a nonprofit-basis.“104 

Die Aussage beinhaltet – implizit oder explizit – die relevanten Aspekte einer 

wirtschaftsethischen Betrachtungsweise, welche anhand der nachfolgenden Un-

terkapitel in dreifacher Hinsicht vertieft und präzisiert werden sollen: 

• Anerkennt man Wasser als Menschenrecht, stellt sich die Legitimität ei-

ner Bereitstellung über das freie Spiel des Marktes als äusserst frag-

würdig dar. 

• Die entscheidende Implikation einer Qualifizierung von Wasser als Be-

dürfnis („need“) liegt darin, dass den Unternehmungen die Möglichkeit 

zur Kommerzialisierung dieses öffentlichen Gutes gegeben wird, ohne ih-

nen aber eine entsprechende öffentliche Verantwortung zu auferlegen. 
                                                 
103 Donnelly (1989), S. 17. 
104 Barlow/Clarke (2002), S. 80. 
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• Wasser als Menschenrecht zu anerkennen, heisst meiner Auffassung nach 

– und diese weicht hier potentiell wohl von derjenigen Barlow und Clar-

kes ab – nicht, dass der private Sektor keine Rolle bezüglich dessen Erfül-

lung spielen darf. Gerade im Hinblick auf die Erfüllung von (positiven) 

Menschenrechten wird der private Sektor in Zukunft wohl sogar ver-

stärkt in die Pflicht genommen werden müssen. 

5.1 Grundsätzliche Überlegungen zur Kompatibilität des „Prinzips

 Markt“105 mit dem Menschenrecht auf Wasser  

Zu einem aus globalpolitischer Sicht vordringlichen Thema, das globale Lö-

sungsstrategien und -ansätze verlangt, wurde die Wasserkrise, wie bereits er-

wähnt, spätestens im Jahr 1992 durch den Weltgipfel in Rio. Demnach sind es 

heute auch insbesondere die UNO, die Weltbank und z.T. der IWF, welche die 

Fäden bezüglich globaler Wasserstrategien in den Händen halten. In praktischer 

Hinsicht ist die Weltbank wohl als gewichtigster Akteur zu bezeichnen, verfügt 

sie doch mit der oft praktizierten Bindung von Auflagen an die Vergabe von 

umfangreichen Finanzmitteln über ein enormes Durchsetzungspotential gegen-

über Entwicklungsländern. Sie ist denn auch bekannt als einer der Hauptmoto-

ren in Bezug auf die Privatisierung und Liberalisierung öffentlicher Services 

und Infrastrukturen und hat sich damit auch im Wassersektor bereits als Zug-

pferd hervorgetan.106 Es liegt deshalb nahe, dass wir uns für die folgende, kriti-

sche Analyse v.a. an der Argumentation der Weltbank orientieren und diese als 

Aufhänger für einige wirtschaftsethische Kerngedanken in Bezug auf den Was-

serversorgungssektor fruchtbar machen.  

Markt um des Marktes Willen 

Zur Privatisierung und Liberalisierung des Wasserversorgungssektors äussert 

sich die Weltbank in ihren Stellungnahmen und Strategiepapieren ungewohnt 

zurückhaltend. Der spezielle Charakter des Gutes Wasser scheint auch bei ihr 

Bedenken gegenüber einer zu starken Marktöffnung zu wecken: “the scope for 

introducing competition in the supply of water is far more limited than in other 

network utilities.“107  

                                                 
105 Thielemann (1996). 
106 Vgl. Barlow/Clarke (2002), S. xiii. 
107 Kessides (2004), S. 9. 
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 Dies ist einigermassen erstaunlich, waren doch Strukturanpassungen in Rich-

tung Liberalisierung und Privatisierung nach der Verkündung des „Washington 

Consensus“ in den achtziger Jahren bis weit in die neunziger Jahre hinein hand-

lungsleitendes Credo bei der Weltbank.108 Eine etwas genauere Betrachtung der 

Position der Weltbank bezüglich der Wasserversorgung zeigt denn auch, dass 

trotz einer gewissen Zurückhaltung diese ideologische Grunddisposition nach 

wie vor deutlich zu erkennen ist und Restmomente marktideologischer Verkür-

zung auch in den vertretenen Strategien zur Wasserversorgung durchscheinen. 

Die geäusserten Vorbehalte gegenüber einer „puren“ Marktlösung erfolgen 

denn auch nicht aufgrund des speziellen gesellschaftlichen Charakters des Gutes 

Wasser, sondern weil Wasser auch als rein ökonomisches Gut verstanden speziel-

le Eigenschaften aufweist. die Vorbehalte sind also nicht etwa als bessere Ein-

sicht in die Wünschbarkeit von Alternativlösungen zu verstehen, sondern brin-

gen lediglich pragmatische Bedenken hinsichtlich der Realisierbarkeit von 

Marktlösungen aufgrund selbst systeminternen Faktoren zum Ausdruck: 

„Although there is less scope for competition in water than in other infrastruc-

ture sectors, encouraging competition is still a good principle when setting the 

structure of the market. Local conditions will determine which structural op-

tions are relevant, with the most important being the size of the water market, 

the fixed costs of accessing water resources, and the minimum efficient size of 

the treatment facility.”109 Eine reine Marktlösung scheint gemäss Weltbank also 

dennoch nur dort nicht wünschbar, wo sie aufgrund der für den Marktmecha-

nismus funktional-konstitutiven (d.h. systemimmanenten) Faktoren nicht reali-

sierbar ist. 

 Das „Paradigma“ der von der Weltbank verfolgten Wasserpolitik und damit 

die Stossrichtung, in welcher nach zukünftigen Lösungen gesucht wird, ent-

springt im Kern also nach wie vor der Ideologie des „Washington Consensus“. 

Die Grundfrage dieser Stossrichtung heisst ganz einfach: „Wie lässt sich im 

Wasserversorgungssektor ein funktionierender Markt errichten?“ – Die Frage 

nach dem Zugang zu Wasser als gesellschaftliche Problematik wird schlicht auf 

die ökonomische Frage der Realisierbarkeit der Etablierung eines Marktes redu-

ziert.  

 Aus wirtschaftsethischer Perspektive ist diese Sichtweise problematisch. Sie 

geht davon aus, dass ein funktionierender Markt per se überlegene Resultate lie-

                                                 
108 Vgl. weiterführend Stiglitz (2002), S. 17ff. 
109 Kessides (2004), S. 227/228. 
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fert und Misserfolge nicht etwa im Marktmechanismus selbst begründet liegen, 

sondern im Gegenteil auf ein Marktversagen zurückzuführen sind.110 Als logi-

sche Folge dieser Sichtweise sind Wettbewerbslösungen also prinzipiell bis an 

die Grenzen des Möglichen auszuschöpfen, ohne dass sich in diesem Rahmen je 

die Frage nach deren Sinnhaftigkeit und Legitimität stellen würde: “Ensuring 

that water supply can keep up with demand in a sustainable manner requires 

institutional arrangements that introduce competition wherever possible.”111  

 Was hier zum Ausdruck kommt, ist der typische Zirkelschluss einer auf sich 

selbst rekurrierenden Ökonomik, die nichts als den aus sich selbst heraus be-

gründeten Kriterien genügen soll. Der Kern der Wasserkrise – die Missachtung 

der Menschenrechte von Millionen von Menschen – scheint bei näherem Hin-

sehen nämlich gar nicht der vorrangige Fokus, d.h. das ultimativ bestimmende 

Ziel für die Privatisierungs- und Liberalisierungsbestrebungen zu sein. Sie ist 

nicht etwa Grundlegung der erörterten Marktstrategien, sondern selbst nur eine 

Externalität derselben. Entscheidender Parameter hingegen ist die rein pragma-

tische Realisierbarkeit: „The economics of providing water services are deter-

mined by supply and demand, the high fixed costs of delivery systems, the sec-

tor’s natural monopoly characteristics, externalities involving public health and the 

environment […].”112 

 Der marktwirtschaftliche Wettbewerb wird so selbst zum obersten Ziel über-

höht und seine Effizienz gar zur Tugend hochstilisiert: „The primary virtue of 

unbundling [d.h. der Aufsplittung und Privatisierung staatlicher Infrastruktur-

Monolythen, Anm. d. V.] is that it promotes competition [...].”113 Hinter dem 

Schleier vordergründiger Differenziertheit lassen sich die Strategien der Welt-

bank also nach wie vor auf das einer platten Marktgläubigkeit entspringende 

Patentrezept einer Liberalisierung reduzieren, die es nur um ihrer selbst Willen 

voranzutreiben gilt.  

 Die Paradoxie dieses ideologischen Festhaltens an der Marktlösung kommt 

im durchaus vorhandenen Bewusstsein der Weltbank zum Ausdruck, dass 

Marktstrukturen gerade mit Blick auf die Millennium Development Goals kei-

neswegs zwingend zu besseren Resultaten führen müssen: „Although low cove-

rage among low-income and rural households suggests that public monopolies 

have not successfully provided these households with access to infrastructure 

                                                 
110 Vgl. Besche (2004), S. 119. 
111 Kessides (2004), S. 227 (Hvh. d. V.). 
112 Kessides (2004), S. 220 (Hvh. d. V.). 
113 Kessides (2004), S. 4. 
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services in most developing countries, it is not clear that privatization and libe-

ralization will automatically benefit them either.”114  

 Welch seltsame Argumentation: Gerade diese Sicherheit müsste doch die ei-

gentliche Kernbedingung sein, damit die Liberalisierung der Wasserversorgung 

unter der Prämisse der Erfüllung eines Menschenrechts und dem Ziel des Errei-

chens der UN Millennium Development Goals überhaupt erstrebenswert wäre. 

Wieso sollte sonst mit guten Gründen eine privatisierte und liberalisierte Was-

serversorgung der öffentlichen vorzuziehen sein, wenn sie letztlich genau den-

jenigen Menschen, die am stärksten von der Wasserkrise betroffen sind, keine 

Verbesserungen garantieren kann?  

Die Metaphysik des Wassermarktes 

Dass die „Verknappung“ von Wasser trotz obiger Paradoxie den Ruf nach 

Marktlösungen längst nicht nur bei der Weltbank lauter werden lässt, liegt den-

noch auf der Hand. So wird es ja gerade als des Marktes Kernfunktion ange-

sehen, Knappheiten durch die Koordination von Angebot und Nachfrage über 

den Marktpreis effizient zu verwalten. Aus der effizienten Allokation der Güter 

verspricht man sich den grösstmöglichen mit diesen erzielbaren Gesamtnutzen, 

denn die Güter fliessen definitionsgemäss dorthin, wo sich die grösste Zah-

lungsbereitschaft – verstanden als Indikator für die individuelle Wertschätzung 

– dafür findet. Die „unsichtbare Hand“115 des Marktes scheint also ihrer wun-

dersam ordnenden Kraft auch im Wassersektor nicht zu entbehren: „Moreover, 

no preliminary information on the users is needed with the water-market alter-

native. Price equilibrium is ‚naturally‘ established by the market.“116 

 Dieses „natürliche Gleichgewicht“ der effizienten Allokation ist allerdings 

eher als Ungleichgewicht zu bezeichnen. Und auch die Flussrichtung, in welche 

die unsichtbare Hand das Wasser lenkt, scheint schon rein physikalisch nicht et-

wa „natürlich“, sondern eher wider die Natur zu sein: „Water flows upstream to 

the rich and powerful.”117 Der Marktmechanismus, der über die Steigerung des 

Marktpreises die Übernachfrage nach einem knappen Gut eliminieren und ein 

Marktgleichgewicht herstellen soll, reduziert die Nachfrage – das ist unmittelbar 

einsichtig – durch die Eliminierung der zahlungsschwächsten Marktteilnehmer. 

                                                 
114 Kessides (2004), S. 25. 
115 Smith (1978), S. 371. 
116 Lahmandi-Ayed/Matoussi (2003), S. 61. 
117 UNDP (2004), S. 5. 



 25 

Er stellt nicht etwa Chancengleichheit her, sondern zementiert bestehende Un-

gleichheiten.  

 Genau aus diesem Grund kann die marktliche Effizienz prinzipiell nie Mass-

gabe der Erfüllung eines Rechts sein, denn sie ist inhärent parteilich und bevor-

zugt diejenigen, die mit der besten Grundausstattung auf dem Markt auftreten. 

Die gerechte Verteilung, die für die Zuschreibung von Rechten konstitutiv ist, 

kann über den Marktmechanismus a priori nie gewährleistet werden. Wird also 

Wasser als Menschenrecht verstanden, so verstösst eine rein dem marktlichen 

Prinzip unterliegende, d.h. an der Kaufkraft orientierte Koordination gegen die 

grundlegendste Voraussetzung von Menschenrechten überhaupt – nämlich ge-

gen die Nichtdiskriminierung in deren Zuweisung: „Water and water facilities 

and services must be accessible to all, including the most vulnerable or margina-

lized sections of the population, in law and in fact, without discrimination on 

any of the prohibited grounds.“118 

 Zusammenfassend stellen wir fest, dass das Problem, den aus einem knappen 

Gut erzielbaren Gesamtnutzen über die marktwirtschaftliche Koordination zu 

steigern, offensichtlich ganz allgemein darin besteht, dass mit der Nutzenmaxi-

mierung noch lange nichts über die Verteilung dieses Nutzens ausgesagt ist. 

Dieser blinde Fleck kann gerade in Bezug auf die Wasserversorgung sozial wie 

auch ökologisch119 verheerende Folgen haben. Er impliziert deshalb, dass – 

Knappheitsbedingungen und Notwendigkeiten des effizienten Umgangs hin 

oder her – die Erfüllung des Menschenrechtes auf Wasser zumindest als Ge-

währleistung des Basiszugangs prinzipiell schon gar nichts anderes als eine Ver-

teilungsproblematik sein kann.  

5.2 Marktprinzip und unternehmerische Verantwortung 

Im einleitenden Statement machten Barlow und Clarke geltend, dass bei einer 

Einstufung von Wasser als Grundbedürfnis der private Sektor das Recht und 

die Verantwortung erhielte, Wasser über den Markt bereitzustellen. Die Betonung 

der konstitutiven Stellung des Marktmechanismus für die Involvierung privater 

Unternehmungen zur Befriedigung von Bedürfnissen ist hier von entscheidender 

Bedeutung. Auch aus der Anerkennung von Wasser als Menschenrecht ist näm-

                                                 
118 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2002), Art. 12 (c), S. 6. 
119 Denn „the rich and powerful“ – namentlich die Industrie –  sind in den meisten Fällen gerade 

auch diejenigen, die am meisten zur Verminderung der verfügbaren Wassermenge durch 
Verschmutzung beitragen. 
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lich keineswegs kurzum zu folgern, dass der private Sektor überhaupt keine 

Rolle bezüglich dessen Bereitstellung zu spielen hätte – allerdings scheidet sein 

Einbezug unter Marktprinzipien wie oben gesehen als legitime Option aus. 

Das idealtheoretische Standardargument: Gemeinwohl durch Eigeninteresse 

Um die Bedeutung dieser Ansicht in ihrer vollen Tragweite darzulegen, können 

wir obige Ausführungen zum Prinzip Markt als reflexiven Ausgangspunkt be-

nutzen. Die Rolle, die einer Unternehmung in der Gesellschaft zukommen soll, 

wird nämlich immer schon von einem bestimmten Vorverständnis über die 

Funktionsweise und die Aufgabe des Marktes an sich bestimmt. Die Hinter-

grundannahmen, die dieses Vorverständnis prägen, wurden unter Kapitel 5.1 

aufgezeigt. So wird vom heutigen ökonomischen Mainstream nach wie vor die 

Meinung vertreten, dass ein Wirtschaftsubjekt sowohl seinen wirtschaftlichen 

als auch ganz automatisch seinen gesellschaftlichen Auftrag dann am besten er-

füllt, wenn es ausschliesslich seine eigenen Interessen verfolgt. In Bezug auf die 

angemessene Rolle der Unternehmung führt dies auf direktem Wege zurück auf 

die von Milton Friedman im Jahr 1970 proklamierte und sich immer noch gros-

ser Beliebtheit erfreuende unternehmensethische Formel: „The social responsi-

bility of business is to increase its profits.“120 Denn, so könnte man aus dieser 

Perspektive weiter argumentieren, mit der Maximierung ihres Profits leistet sie 

ihren grösstmöglichen Beitrag zur Gesamtwohlfahrt, welche – zumindest in der 

langen Frist – letztlich allen zugute kommt. Eine über die Generierung von Pro-

fit hinaus gehende soziale Verantwortung ist unter diesen Umständen nicht nur 

nicht nötig, sondern explizit unerwünscht, denn sie ist effizienz- und damit 

wohlfahrtsmindernd und bewirkt deshalb, wenn auch gut gemeint, gerade das 

Gegenteil.121  

Die praktische Konsequenz: Verantwortungsvakuum 

Die Überantwortung der Bereitstellung von Wasser an die (selbstreferentielle) 

ökonomische Sachlogik zur effizienten Befriedigung eines Grundbedürfnisses 

hat also auch ganz direkte Implikationen für den Anspruch an die involvierten 

Unternehmungen. Der Einbezug der Privatwirtschaft soll unter rein ökonomi-

schen Gesetzmässigkeiten erfolgen und diese wiederum postulieren das strikt 

eigeninteressierte Handeln der involvierten Unternehmungen. Oberste Massga-

be unternehmerischen Handelns ist damit der Profit. Unter dieser Prämisse pas-

                                                 
120 Friedman (1970). 
121 Vgl. Henderson (2001), S. 17f. sowie Barry (2000), S. 103ff. 
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sen die zahlungsschwachen Segmente allerdings tatsächlich nicht mehr ins Port-

folio einer Unternehmung, die wie beispielsweise die RWE davon ausgeht, dass 

„Wasser der profitabelste Bereich im Konzern wird“122. Was „sich rechnet“, ist 

offensichtlich eher die Bedienung von reichen Farmern in Südafrika als der städ-

tischen Slums123 oder analog die Versorgung der durstigen Touristen in kenia-

nischen Hotels und nicht deren in ärmlichen Verhältnissen lebenden Ange-

stellten etc.  

 Gerade in Bezug auf letzteres Beispiel würde der „metaphysische Ökonom“ 

wohl wiederum argumentieren, dass der Tourismus als wichtiger Wirtschafts-

zweig eine tragende Rolle in der ökonomischen Entwicklung eines solchen Lan-

des spielt, sich also die temporäre Ungleichverteilung des Wassers nur solange 

hält, wie die wirtschaftliche Entwicklung nicht zu einem allgemeinen Anstieg 

der Lebensstandards führt. Letztlich werden die armen Bevölkerungsteile also 

selbst in die zahlungskräftigen Schichten aufsteigen und sich das Wasser gar 

selbst leisten können. Wie fatal allerdings eine sich an der Zahlungsbereitschaft, 

d.h. letztlich am Marktpreis orientierende Wasserversorgungspolitik für arme 

Bevölkerungsteile jenseits eines langfristigen und höchst zweifelhaften „Trickle-

down“-Effekts im Hier und Jetzt sein kann, lässt sich beispielsweise an Regio-

nen in Indien ablesen, in welchen die Haushalte bereits heute 25% ihres Einkom-

mens für ihr aus privaten Händen erkauftes Wasser brauchen.124 Viele Men-

schen, auch in städtischen Gebieten in Entwicklungsländern, zahlen immens ho-

he Preise für Wasser von privaten Wasseranbietern, weil sie von der überlaste-

ten, öffentlichen Wasserversorgung abgeschnitten sind.125  

 Die Analogie einer am Gewinnmaximum orientierten Kommerzialisierung 

von Wasser zum Markt mit lebensrettenden Medikamenten wird hierin augen-

scheinlich. Um an solche Medikamente heranzukommen, ruinieren sich rund 

um den Erdball tausende von Familien, weil sich deren Preise an der unbe-

grenzt hohen Zahlungsbereitschaft der betroffenen Patienten orientieren. Glei-

ches gilt für Wasser: „Because water is essential for life, at a certain minimum le-

vel of consumption demand is price inelastic.”126 Entsprechend leuchtet es ein, 

dass sich auch in armen Gemeinschaften durchaus eine Nachfrage für Wasser-

                                                 
122 Zitat von Klaus Sturany, Finanzchef der RWE-Holding. Zit. nach: Die Zeit, 06.03.2003. 
123 In Südafrika verbrauchen rund 600’000 weisse Farmer mit ihren Bewässerungssystemen 60% 

der Wasserressourcen des Landes, während 15 Millionen Schwarze keinen direkten Zugang 
zu Wasser haben. Vgl. Petrella (2000), S. 46. 

124 Vgl. Barlow/Clarke (2002), S. 90. 
125 Vgl. UNESCO (2003), S. 14. 
126 Kessides (2004), S. 221. 
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versorgung generieren lässt,127 denn „it is not hard to ‚generate demand‘ for 

drinking water supply among the poor; they already calculate the time it costs 

to fetch water, and are often willing to pay vendors far more than affluent fami-

lies pay the public utility for superior service.“128 Oft erreichen deshalb die Was-

serpreise für diese minderbemittelten Schichten das vier- bis zehnfache dessen, 

was ihre reicheren Nachbarn für Wasser bezahlen, und dies obwohl sie insge-

samt viel weniger konsumieren als jene.129 „In Ghana“, so Vandana Shiva, 

„müssen die Ärmsten bis zu 50% ihres Einkommens für Wasser aufwenden, 

nachdem die Weltbank und der Internationale Währungsfonds weitere Kredite 

davon abhängig gemacht hatten, dass die Wasserversorgungsbetriebe das kost-

bare Nass zu Marktpreisen verkaufen.“130  

 Wenn wir davon ausgehen, dass Unternehmungen einen Spielraum bezüg-

lich der Berücksichtigung der ihren reinen Profitinteressen entgegenstehenden 

Ansprüche haben,131 erkennen wir die eigentlich alarmierende Implikation der 

einleitenden Erkenntnis von Barlow und Clarke nun doch eher in der folgenden 

Tatsache: Mit der Qualifizierung von Wasser als Grundbedürfnis werden die 

Voraussetzungen dafür geschaffen, die Wasserversorgung von der öffentlichen 

Hand an private Akteure zu überantworten, ohne diesen aber im Gegenzug eine 

entsprechende öffentliche Verantwortung zuzuschreiben. Die grösste Gefahr 

lauert also nicht per se in der Involvierung privater Unternehmungen, sondern 

in der Abspaltung deren Aufgabe von einer direkten öffentlichen Verantwor-

tung und Rechenschaftspflicht.  

 Zu Recht stellt Ricardo Petrella fest, dass die Partnerschaften von öffentli-

chem und privatem Sektor „zu einem ungleichen Austausch führen. Die Fähig-

keiten des öffentlichen Sektors (hinsichtlich Strategie, Sachkenntnis, Finanzen 

und Effizienz) werden abgewertet, während die Rolle des Privatsektors gerade-

zu gefeiert wird. Die Analysen und Vorschläge, die ersteren betreffen, heben 

allesamt seine Grenzen und Mängel hervor und betonen, wie dringend notwen-

dig grundlegende Veränderungen seien, damit aus ihm ein effizienter und 

glaubwürdiger Partner werde. Geht es jedoch um den Privatsektor, wird unter-

strichen, wie nutzbringend seine Intervention in den bis anhin öffentlichen Be-

reichen sei.“132 Diese einseitige Sichtweise ist auch bei der Weltbank zu kritisie-

                                                 
127 Vgl. UNDP (2004), S. 7. 
128 WHO/UNICEF (2000), S. 34. 
129 Vgl. UNDP (2004), S. 20. 
130 Shiva (2003), S. 137. 
131 Siehe Abschnitt 5.3. 
132 Petrella (2000), S. 27. 
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ren. Die Funktion von Konzessionslösungen scheint ihr zufolge nämlich einzig 

und allein die weitest mögliche Ausschöpfung des im Wassersektor begrenzten 

Rahmens für eine Liberalisierung zu sein: “Overall, concessions and leases will 

likely be the most effective way of increasing competition in this sector.”133  

 Dabei hätte der öffentliche Sektor für diesen Austausch gerade die wichtigste 

Komponente einer rechteorientierten Wasserversorgung zu bieten, die dem pri-

vaten Sektor als Kompetenz bis heute weitgehend fehlt, nämlich die Fähigkeit, 

öffentliche Verantwortung zu erkennen, zu definieren und auch wahrzuneh-

men. Die Effizienz und Sachkenntnis des privaten Sektors ist nur dann von wah-

rem Nutzen, wenn er sich an der Übernahme öffentlicher Verantwortung orien-

tiert. Tut er dies nämlich, so schliesst auch die Anerkennung von Wasser als 

Menschenrecht die privaten Unternehmungen nicht etwa als relevante Akteure 

für die Wasserversorgung aus, sondern nimmt sie sogar im Gegenteil erst wirk-

lich in die Pflicht.   

5.3 Die unternehmerische Verantwortung hinsichtlich der

 Erfüllung des Menschenrechts auf Wasser 

Auch die Anerkennung von Wasser als Menschenrecht schliesst also den Einbe-

zug von Akteuren der Privatwirtschaft in die Wasserversorgung keineswegs 

aus. Anlässlich der tendenziell sinkenden Reichweite staatlicher Handlungs-

macht in einer sich globalisierenden Welt werden sich nämlich eher früher als 

später auch die privaten Akteure der Wirtschaft für die Erfüllung von (posi-

tiven) Rechten verantwortlich zeigen müssen. Je eingeschränkter sich die staat-

lichen Möglichkeiten zur Gewährleistung und Durchsetzung universaler Men-

schenrechte präsentieren, desto dringlicher wird der Bedarf an einem Einbezug 

alternativer Verantwortlichkeitsträger.  

Vermittlung von Gewinnstreben und öffentlicher Verantwortung 

Im Motiv des Einbezugs des privaten Sektors zur Erfüllung von Rechten liegt 

der entscheidende Unterschied zur Auffassung der Weltbank, gemäss welcher 

ein privatwirtschaftliches Engagement zwingend untrennbar mit dem Wettbe-

werbsprinzip verknüpft sein müsse134. Das Prinzip Wettbewerb, d.h. dessen    

Überhöhung zum obersten handlungsleitenden Motiv, schliesst ja die Übernah-

me sozialer Verantwortung einer Unternehmung per se aus und ist deshalb für 

                                                 
133 Kessides (2004), S. 9. 
134 Siehe oben S. 12. 
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die Erfüllung sozio-ökonomischer Rechte inadäquat. Das wahre Potential eines 

Einbezugs der Privatwirtschaft für die Bereitstellung öffentlicher Güter liegt 

deshalb gerade nicht im entfesselten Wettbewerb, sondern in der Übernahme 

sozialer Verantwortung. 

 Die Übernahme sozialer und öffentlicher Verantwortung und die Erzielung 

eines vernünftigen Masses an Gewinn schliessen sich dabei keineswegs aus. Ei-

ne Unvereinbarkeit ergibt sich nur durch die Orientierung am unternehme-

rischen Ziel der Gewinnmaximierung, denn diese weist schon definitionsgemäss 

und a priori alle ihr entgegenstehenden Ansprüche (und damit auch Rechte) zu-

rück, ohne diese auch nur auf ihre Legitimität prüfen zu müssen. Profitmaximie-

rung ist deshalb allgemein und nicht nur im Wassersektor nie eine legitime 

Handlungsorientierung einer Unternehmung.135  

 Jenseits der Profitmaximierung sind jedoch durchaus Modelle verantwort-

lichen Unternehmertums denkbar, die ein legitimes, da beschränktes Gewinn-

streben zulassen. Erfolgreich ist eine Unternehmung auch dann, wenn sie statt 

des maximalen einen angemessenen jährlichen Gewinn ausweisen kann, der es 

ihr erlaubt, auf legitimer Basis und nach Massgabe der Erfüllung von Rechten, 

d.h. der Erschliessung weiterer vom Zugang zu Wasser abgeschnittenen Bevöl-

kerungskreise, zu wachsen und zu reinvestieren.   

Die Unternehmung als gesellschaftliche Institution 

Sowohl die ideologisch motivierten Rufe nach einer vollkommenen Deregulie-

rung als auch die nicht weniger dogmatische, pauschale Zurückweisung von al-

lem, was in irgendeiner Weise eine Verbindung zur Privatwirtschaft aufweist, 

unterliegen also letztlich einem verzerrten Verständnis der Unternehmung in 

der Hinsicht, dass deren ganzes Handeln zwingend am „Prinzip Markt“ orien-

tiert werden müsse. Dass es aber zwischen Profitmaximierung und dem finan-

ziellen Ruin eine in vielfältiger Weise gestaltbare Spanne möglichen sozialen En-

gagements gibt, wird in der Hitze ideologischer Grabenkämpfe oft übersehen.  

 So ist gerade im Wassersektor wieder verstärkt ins Bewusstsein zu rufen, 

dass die Unternehmung nicht eine rein ökonomische, sondern im Gegenteil eine 

genuin gesellschaftliche Institution darstellt, die eine gesellschaftliche Verant-

wortung auch dann trägt, wenn sich diese nicht zu 100% mit den (vermeint-

lichen) Erfordernissen des Marktes deckt. Ein derartiges Unternehmensver-

ständnis war zu Gründerzeiten der modernen Unternehmung eine Selbstver-

                                                 
135 Vgl. Ulrich 2002, S. 145. 
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ständlichkeit. Damals stand der soziale und gesellschaftliche Auftrag der Unter-

nehmung unangefochten im Zentrum, und es kann als eine spezifische Cha-

rakteristik eines sich kontinuierlich verengenden Shareholder-Value-Fokus ge-

wertet werden, dass uns diese Einsicht zusehendes abhanden gekommen ist: 

„What’s remarkable about the current worship at the altar of shareholder value 

is that it’s a reversal of our prior beliefs and behaviors. We used to say that cor-

porations exist to serve society. After all, that was why they were originally 

granted charters – and why those charters could be revoked. We used to recog-

nize corporations as both economic and social institutions.“136 Es wäre zu wün-

schen, dass sich auf lange Frist wieder ein Selbstverständnis guter Unterneh-

mensführung etablieren kann, für welches die Übernahme öffentlicher Verant-

wortung nicht nur selbstverständlich, sondern gar konstitutiv ist, ein Selbstver-

ständnis also, „das sich nicht in der Wahrnehmung ihrer [Unternehmung, Anm. 

d. V.] privatwirtschaftlichen Erfolgsverantwortung erschöpft, sondern diese 

stets in die umfassendere (Mit-)Verantwortung für die ‚Res publica‘ […] einbin-

det.“137  

Primat der Politik und öffentliche Mitverantwortung 

Eine sich ihrer öffentlichen Verantwortung bewusste Unternehmung wird schon 

von sich aus nicht auf eine immer weitergehende Liberalisierung und Deregu-

lierung drängen. Sie wird im Gegenteil aus ihrem „aufgeklärten Eigeninte-

resse“138 erstens den uneingeschränkten Primat der Politik anerkennen, sowie 

zweitens öffentliche Mitverantwortung für dessen Durchsetzung übernehmen. 

Sie selbst ist am absoluten Primat der Politik allein schon deshalb interessiert, 

weil sie erkennt, dass sie ihr Selbstverständnis, welches in der Verbindung von 

sozialer Verantwortung und erfolgreichem Unternehmertum liegt, nur dann tat-

sächlich entfalten kann, wenn die Marktstrukturen politisch so gestaltet werden, 

dass die Übernahme sozialer Verantwortung nicht zu unzumutbaren Nachteilen 

im Markt führt.  

 Die politische Rahmenordnung, für die sie sich einsetzt, zielt also auf die 

Möglichkeitsbedingungen eines „zivilisierten Marktes“139 und nicht etwa auf die 

Entfesselung eines kannibalischen Wettbewerbs. Ihr politisches Engagement er-

schöpft sich dementsprechend nicht in eigeninteressiertem Lobbying, sondern 

                                                 
136 Simons et al. (2002), S. 118. 
137 Ulrich (1999), S. 70. 
138 Ulrich (2001), S. 434. 
139 Ulrich (2002), S. 176. 



32 

steht immer schon im Dienste der Gemeinschaft. Einige programmatische Eck-

punkte eines solchen politischen Rahmenkonzepts werden in Kapitel 6 aufge-

zeigt. Sie sollen ein wirtschaftspolitisches Programm andeuten, das eine so ver-

standene gesellschaftspolitische Einbettung von Privatisierungs- und Liberali-

sierungselementen im Wasserversorgungssektor möglich machen könnte. Im 

Kern geht es dabei um eine am Ziel der universalen Wasserversorgung ausge-

richtete Wirtschaftspolitik – nachfolgend der Einfachheit halber als „Wasser-

wirtschaftspolitik“ bezeichnet. Bevor es soweit ist, soll nun aber ein kurzes Zwi-

schenfazit gezogen, sowie ein kleiner Exkurs zum Mineralwassermarkt vorge-

nommen werden.  

Zwischenfazit 

Wettbewerbsstrategien sind ganz allgemein nie einfach als Selbstzweck zu ver-

stehen, sondern immer nur als Instrument, integriert in ein umfassendes, poli-

tisches Konzept und ausgerichtet auf ein lebenspraktisches Ziel. Dies ist auch im 

Wasserversorgungssektor nicht anders. Privatisierungs- und Liberalisierungs-

strategien im Wasserversorgungssektor müssen in Entwicklungsländern kate-

gorisch in den Dienst des Erreichens der Millennium Development Goals und 

der Erfüllung des Menschenrechts auf Wasser gestellt werden. Entsprechend 

tragen auch die involvierten Akteure der Privatwirtschaft eine weit über die 

wettbewerbliche Selbstbehauptung hinausgehende, gesellschaftliche Verantwor-

tung.  

 Es soll also nicht etwa eine „Ökonomisierung“ dieses öffentlichen Sektors 

stattfinden, wie dies von der Weltbank impliziert wird, sondern umgekehrt eine  

Übertragung öffentlicher Verantwortungsprinzipien auf den sich engagierenden 

privaten Sektor. Der Schlüssel zum Erfolg liegt m.E. also letztlich gerade in der 

Umkehrung der heute hinter den Privatisierungsbestrebungen stehenden Logik.   

5.4 Exkurs: Einige Kerngedanken zum Mineralwassermarkt 

Wenn auch der Mineralwassermarkt nicht zum Wasserversorgungssektor in en-

gem Sinn gezählt wird, so können doch einige der obigen Einsichten auch auf 

ihn übertragen werden. Die wirtschaftsethische Problematik eines wachsenden 

Mineralwassermarktes mag nicht sofort ersichtlich sein, denn gerade weil es 

sich hierbei nicht um die Grundversorgung mit Wasser handelt, mag grundsätz-

lich tatsächlich nichts gegen eine Kommerzialisierung von Mineralwasser spre-

chen. Im Gegenteil, der Vertrieb eines Gutes, das einen Beitrag zu einem aktiven 
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und gesunden Leben der Menschen leisten kann, ist sogar als sinnvoll und wün-

schenswert anzusehen.  

 Die Grundfunktion der Mineralwasserunternehmungen, das lässt sich oft 

schon aus den Bezeichnungen der feilgebotenen Mineralwassermarken able-

sen,140 zielt also auf den Beitrag zur Förderung und Ermöglichung eines gesun-

den, aktiven Lebens der Konsumenten durch die Bereitstellung natürlich-saube-

ren Trinkwassers. Weil der Beitrag von Wasser zum Leben an sich nicht substi-

tuierbar ist, wird die Vermarktung von Mineralwasser spätestens dann proble-

matisch, wenn es für den Konsumenten keine echte Alternative mehr dazu gibt. 

Dieser Fall tritt dann ein, wenn die öffentliche Wasserversorgung nicht mehr in 

der Lage ist, einwandfreies Wasser über ihre Leitungssysteme bereitzustellen. In 

Entwicklungsländern ist diese Situation gang und gäbe. Wie gesehen, belaufen 

sich die Wasserrechnungen minderbemittelter Haushalte oft auf 25-50% des Ge-

samteinkommens, weil sie sauberes Wasser nur über private Händler beziehen 

können.  

 Die strategische Absicht der Mineralwasserunternehmungen zielt auf die vor 

allem auch in den Grossstädten der Industrieländer wachsenden Schwierig-

keiten, die Qualität des öffentlich  bereitgestellten Wassers aufrechtzuerhalten. 

Diese qualitätsinduzierte Verknappung des Wassers wird die Nachfrage nach 

Mineralwasser anheben und die im Vergleich zum Leitungswasser exorbitant 

hohen Mineralwasserpreise nach oben treiben. So ist der Mineralwassermarkt 

bereits heute einer der schnellstwachsenden Bereiche in der Lebensmittelindu-

strie. Mit jährlichen Umsatzsteigerungen von 10% und mehr versetzt die Bran-

che die Anleger- und Analystengemeinde regelmässig in Verzückung. 

 Die Verfügbarkeit sauberen Wassers dürfte also langfristig auch in unseren 

Breitengraden immer mehr eine Frage der Höhe des Einkommens werden. Vor 

allem die untersten Einkommensschichten werden vor die Wahl gestellt sein, 

entweder beachtliche Teile ihres Einkommens für sauberes Flaschenwasser auf-

zuwenden oder mit unsauberem Leitungswasser vorlieb zu nehmen. Der Ge-

danke eines vom Einkommen abhängigen Zugangs zu sauberem Trinkwasser, 

d.h. einer eigentlichen Spaltung der Bevölkerung in verschiedene „Wasserquali-

tätsklassen“ ist in einer liberalen Gesellschaft gleicher und freier Bürger höchst 

problematisch und steht einem nicht diskriminierenden Menschenrecht funda-

                                                 
140 So nennt beispielsweise Nestlé eine vor allem in Entwicklungsländern abgesetzte Marke ihrer 

Mineralwasserlinie „Nestlé Pure Life“. Vgl. Barlow/Clarke (2002), S. 142. 
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mental entgegen. Gewisse Tendenzen in diese Richtung sind heute allerdings 

bereits festzustellen.  

 Vieles wird demnach auch im Mineralwassersektor erstens von einer Verstär-

kung der heute nur unzureichenden Regulierung und zweitens von der Berei-

tschaft der Unternehmungen zur Übernahme sozialer und öffentlicher Verant-

wortung abhängen. Nur wenn die Unternehmungen ihre über die Erfolgsorien-

tierung hinausgehende, gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, werden 

sie sich bei zunehmender Verknappung sauberen Trinkwassers auf ihre ur-

sprüngliche gesellschaftliche Funktion zurückbesinnen und die Rechte derje-

nigen Menschen, die sich teures Mineralwasser nicht mehr leisten können, in 

den Mittelpunkt stellen. Darauf haben sie sowohl ihre Preispolitik als auch ihre 

ganze Unternehmenspolitik auszurichten.   

6. Eckpunkte einer verteilungs- und rechteorientierten 

Wasserwirtschaftspolitik 

Unter Anerkennung von Wasser als Menschenrecht ist Wasserpolitik immer in 

erster Linie als Verteilungsproblematik zu verstehen.141 Wenn dies so ist, „be-

deutet das, dass jede Gesellschaft kollektiv die gesamten Kosten übernehmen 

muss, die sich aus der Speicherung, der Verteilung, dem Verbrauch und der 

Wiederaufbereitung des Wassers ergeben, um allen den Basiszugang zum Was-

ser zu ermöglichen und zu garantieren.“142 Die Gewährleistung von grundle-

genden Rechten wie dem Basiszugang zu Wasser bleibt immer in erster Linie 

eine öffentliche Aufgabe143 und impliziert eine ausschliesslich öffentliche (de-

mokratische) „Wasser-Governance“, das öffentliche, d.h. kollektive Eigentum 

am Wasser144 und die umfassende politische Regulierung des Wassersektors.  

                                                 
141 Vgl. oben S. 26. 
142 Petrella (2000), S. 79. 
143 Vgl. Ulrich (2001), S. 254. 
144 Insbesondere ein für die ökologische Umwelt potentiell desaströser Handel mit sog. „Bulk 

Water Rights“ durch Private wäre also tendenziell zu unterbinden. Ein solcher ist unter der 
Voraussetzung, dass Wasser ein Menschenrecht darstellt per se fragwürdig. Ricardo Petrella 
(2000, S. 79) konstatiert diesbezüglich: „Es ist [..] nicht möglich ein solches Recht [Recht auf 
Wasser, Anm. d. V.] zu kommerzialisieren, zu verkaufen, zu kaufen, an der Börse zu handeln, 
einzutauschen.“ Die Idee hinter dem Handel mit Wasserrechten ist die Reallokation der Res-
source von wenig produktiven zu produktiven Nutzern (vgl. Lahmandi-Ayed/Matoussi 
(2003), S. 64). Es liegt also auf der Hand, ob ein Wasserrecht letztlich einer armen Kommune 
oder einem effizienten Industrieunternehmen zufallen wird. Die Zurückweisung eines sol-
chen Allokationsmechanismus soll aber nicht heissen, dass ein System von an den Landbesitz 
gebundenen Wassernutzungsrechten gemäss der sog. „Riparian Doctrine“ aufrechterhalten 
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 Innerhalb dieser öffentlichen Grundzuständigkeit kann die Privatwirtschaft 

durchaus einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wasserkrise leisten. Die 

Knappheit des Wassers kann aber auch sie nicht beseitigen. Eine verteilungs- 

und rechteorientierte Wasserwirtschaftspolitik begreift deshalb die Funktionali-

tät, d.h. die Effizienz der privaten Wirtschaft nicht als sich selbst legitimierende 

normative Vorgabe, sondern ordnet sie kategorisch dem politischen Auftrag der 

Gewährleistung des Basiszugangs zu Wasser für alle unter. Mit Bezug auf die 

dargelegte Sichtweise der Weltbank lässt sich nämlich die „Rangfolge der Krite-

rien […] auch umkehren, ohne dass die Logik der Knappheit und damit der Effi-

zienz verletzt wird […]. Wenn dies die Rangfolge ist, wenn also das ethische 

Kriterium des Zweckes vor dem ökonomischen Kriterium des Mittels zum Zuge 

kommt, dann dient auch die Erfüllung des zweiten Kriteriums kumulativ der 

Erreichung des ersten […].“145  

 Aus dieser Perspektive ergeben sich drei Handlungsebenen einer Wasserwirt-

schaftspolitik, die über einseitig auf Marktlösungen beschränkte Strategien hi-

nausgeht. Diese Ebenen sollen im Folgenden in aller Kürze angeschnitten wer-

den. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen lediglich 

als programmatischer Ausblick auf die Konzipierung einer aus wirtschafts-

ethischer Sicht umfassenderen Wasserwirtschaftspolitik dienen. 

6.1 Bürgerebene: Bedürfniskritik 

Wasserwirtschaftspolitik wird nicht nur von den politischen Führungsriegen be-

trieben, sondern beginnt bei jedem Einzelnen, bei jeder sich für ihr Gemeinwe-

sen als auch für die Gesellschaft und die natürliche Umwelt als solcher verant-

wortlich fühlenden Bürgerin. Da es sich bei Wasser beileibe nicht nur um ein 

klassisch ökonomisches, sondern um ein gleichsam öffentliches und kulturelles 

Gut handelt, trägt jeder mündige Bürger als Wasserkonsument eine Mitverant-

wortung für dessen Verwaltung und Verteilung. Konkret bedeutet dies, dass je-

der Wasserkonsument zum verantwortungsvollen, d.h. auf Legitimität ausge-

richteten Konsum von Wasser angehalten ist. Insbesondere bezieht sich dies auf 

die Industrieländer. Diese sind einerseits selbst  durch Wassermangel bedroht – 

und dies nicht etwa nur langfristig, wie chronische Wasserknappheiten bei-

spielsweise in Kalifornien bereits zeigen. Andererseits sind sie aber auch, losge-

                                                                                                                                                

werden soll. Sie bedeutet lediglich, dass per se alle Wasservorkommen als öffentliches Eigen-
tum anzusehen sind und nach entsprechenden Kriterien gerecht zu verteilen wären. 

145 Peter (1999), S. 18. 
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löst von eigener Wasserknappheit, immer schon sowohl ein Teil des Problems 

als auch der Lösung der globalen Wasserkrise.   

 Der globale Wasserverbrauch  hat sich zwischen 1900 und 1995 versechsfacht 

und seit 1975 verdoppelt.146 Haushalte machen heute ca. 8% der weltweiten 

Wasserentnahme aus, d.h. ca. 120 bis 200 Liter pro Person und Tag.147 Der tägli-

che Wasserverbrauch in OECD Ländern pro Person und Tag, berechnet aus 

Entnahmen der Haushalte und lokalen Kleinbetrieben, beläuft sich auf bis zu 

600 Liter, wodurch für Entwicklungsländer noch ein Durchschnitt von 50 bis 100 

Liter entfällt.148 Der Durchschnittsamerikaner konsumiert demnach heute dop-

pelt soviel Wasser wie der Durchschnittseuropäer und fast zehnmal soviel wie 

der Durchschnittsafrikaner.149 Die kritische Hinterfragung der eigenen Bedürf-

nisse wird für die Lösung der Wasserkrise unerlässlich sein.  

 Eine tatsächlich nachhaltige Verbesserung der sich rapide zuspitzenden Was-

serkrise kann deshalb aus wirtschaftsethischer Sicht nur ein bedürfniskritischer 

Ansatz liefern, d.h. ein Ansatz der den westlichen Überfluss gerade auch bezüg-

lich Wasserkonsum nicht unhinterfragt hinter dem Scheinargument einer effi-

zienten und für alle vorteilhaften Allokation versteckt, sondern gerade die zum 

„Gesamtwohlstand“ aufaddierten Präferenzen zum Gegenstand der Problem-

lösung macht und sie entsprechend kritisch analysiert. Diese Präferenzen bezie-

hen sich nicht nur auf den direkten Wasserkonsum durch den Einzelnen, son-

dern auch auf das sog. „virtuelle Wasser“ in hergestellten und nachgefragten 

Produkten. So werden, um nur ein (einleuchtendes) Beispiel zu nennen, in 

Nordamerika und Europa pro Kopf und Jahr 40 kg Fleisch verzehrt.150 Dabei 

fehlt das Bewusstsein, dass Fleisch ein extrem wasserintensives Produkt ist und 

zu einem grossen Teil und ausserdem sehr einfach durch weniger wasserreiche 

Produkte substituiert werden könnte. Die möglichen Auswirkungen, die eine 

Hinterfragung dieser speziellen Präferenz haben könnte, wird im Vergleich zu 

Asien deutlich, wo sich der Fleischkonsum nur gerade auf ein Zehntel des euro-

päischen und amerikanischen Konsums beläuft.  

 Ohne ein gründliches Überdenken unseres wasserintensiven Lebensstan-

dards wird sich die Wasserkrise wohl auch durch Effizienzsteigerungen nicht 

lösen lassen. Insbesondere drängt es sich gerade aus bedürfniskritischer Per-

                                                 
146 Vgl. Petrella (2000), S. 46/47. 
147 Vgl. Fitch/Streiff (2002), S. 2. 
148 Vgl. Fitch/Streiff (2002), S. 2. 
149 Vgl. Barlow/Clarke (2002), S. 56. 
150 Vgl. Hopp (2004), S. 91. 
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spektive auf, einer Involvierung von auf kurzfristige Zahlen getrimmten Unter-

nehmungen in die Wasserversorgung nicht nur aus sozialer, sondern auch aus 

Sicht ökologischer Nachhaltigkeit kritisch gegenüber zustehen. Denn diese sind 

durch ihre Orientierung an der exponentiellen Steigerung der Gewinnrate eher 

dazu prädestiniert, den Wasserkonsum anzukurbeln, anstatt ihn – wie dies die 

Wasserknappheit eigentlich fordern würde – zu drosseln. Die oben geforderte 

Übernahme öffentlicher Unternehmensverantwortung drängt sich also auch vor 

diesem Hintergrund unmittelbar auf.  

 Der bedürfniskritische Ansatz ist gemäss Roberto Lenton vom UNDP stärker 

in die Diskussion über nachhaltiges Ressourcenmanagement zu integrieren, 

denn es handelt sich dabei um „two debates that are very closely linked, and yet 

have been following separate paths for far too long.“151 Deutlich wird damit 

auch, dass ein bedürfniskritischer Ansatz nicht nur den Verbrauch der Haushal-

te betrifft, sondern die ganze Wirtschaftsstruktur der industrialisierten Welt. Die 

Bedürfniskritik zieht sich also gleichsam von der individuellen Ebene weiter auf 

die Ebene der nationalen Wirtschaftspolitik. 

6.2 Staatsebene: Nationale Wirtschaftspolitik 

Der individuelle Bedürfniswandel muss von der Industrie und der Landwirt-

schaft, sowie von der nationalen Wirtschaftspolitik aufgenommen, mitgetragen 

und nicht zuletzt gesteuert werden. Mit einer geeigneten Wirtschaftspolitik 

kann ein Rahmen geschaffen werden, der für Unternehmungen und Landwirt-

schaft eine nachhaltige Wassernutzung im Wettbewerb sowohl möglich macht 

als auch verbindlich durchsetzt. 

Eine „wasserfreundliche“ Rahmenordnung für die Wirtschaft 

Eine auf die Ebene der Gesamtwirtschaft angehobene Bedürfniskritik würde 

von der Landwirtschaft beispielsweise fordern, dass sie ihre Produktion den lo-

kalen Wasservorkommen anpasst und effizientere Bewässerungsmethoden be-

nutzt. Für Unternehmungen hiesse dies, die Wasserintensität von Verfahren zu 

reduzieren und auf die Herstellung bestimmter Produkte zu verzichten. Ganz 

allgemein liegt in der Landwirtschaft und der Industrie das grösste Potential zur 

Reduktion des Wasserverbrauchs. Der Anteil der Dienstleistungs- und In-

dustriebetriebe an der globalen Süsswasserentnahme beträgt derzeit rund 20%, 

derjenige der Landwirtschaft rund 70%, in vielen Entwicklungsländern gar bis 

                                                 
151 OECD (1998), S. 11. 
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zu 90%.152 Angesichts der Tatsache, dass über ineffiziente Bewässerungssysteme 

bis zu 60% des verwendeten Wassers verloren gehen, liegt hierin ein immenses 

Potential. Für den Staat hiesse dies, eine umsichtige Technologiepolitik zu ver-

folgen, d.h. die Entwicklung sowie den Einsatz verbrauchsreduzierender Tech-

nologien voranzutreiben.153 Gerade in Entwicklungsländern kann eine um-

sichtige Technologiepolitik aber auch den Verzicht auf „High-Tech-Lösungen“ 

bedeuten, denn die traditionellen Land- und Viehwirtschaftssysteme erweisen 

sich oft als sehr produktiv und nachhaltig.154 Dies zu erkennen, wäre insbeson-

dere auch eine Aufgabe der bis anhin wohl zu stark an westlichen Fortschritts-

konzepten orientierten Akteure globaler Wasserwirtschaftspolitik, namentlich 

der Weltbank und des IWF. 

 Eine nachhaltige Wasserwirtschaftspolitik ist also stark abhängig von der 

Ausgestaltung der nationalen Gesamtwirtschaftspolitik, die das Kriterium der 

Wettbewerbsfähigkeit nicht über die ökologische und soziale Nachhaltigkeit 

stellt. Es ist die Aufgabe der Politik, eine „wasserfreundliche“ Wirtschaftsstruk-

tur zu gestalten und insbesondere den im Wettbewerb stehenden Unterneh-

mungen eine ebensolche Ausrichtung zu ermöglichen, ohne dass diese einen 

unzumutbaren wirtschaftlichen Schaden daraus ziehen und gegenüber den un-

einsichtigen Konkurrenten Nachteile erfahren. Eine umsichtige Wirtschaftspoli-

tik ist in dieser Hinsicht also nicht etwa rein effizienzorientiert, sondern im Ge-

genteil zuweilen auch wettbewerbsbeschränkend, nämlich dort, wo dies Spiel-

räume für sozial verantwortliches Handeln öffnet. Sie steht damit der oben zi-

tierten von der Weltbank vertretenen Auffassung einer erstrebenswerten insti-

tutionellen Rahmenordnung entgegen, die pauschal auf „nstitutional arrange-

ments that introduce competition wherever possible”155 setzt.  

Eine rechteorientierte Tarifpolitik 

Eine verteilungs- und rechteorientierte staatliche Wasserwirtschaftspolitik orien-

tiert sich am Grundsatz: „Water, and water facilities and services, must be affor-

dable for all. The direct and indirect costs and charges associated with securing 

water must be affordable, and must not compromise or threaten the realization 

of other Covenant rights.”156 Um die Gefahr zu bannen, dass durch die Siche-

                                                 
152 Vgl. Fitch/Streiff (2002), S. 3ff. 
153 Ein konkreter Vorschlag könnte diesbezüglich sein, nicht wasserintensive Kühe, sondern was-

sereffiziente Bewässerungssysteme zu subventionieren. 
154 Vgl. Howe/Koundouri (2003), S. 2. 
155 Kessides (2004), S. 227 (Hvh. d. V.). 
156 Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2002), Art. 12 (c), S. 6.  
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rung des Zugangs zu Wasser andere sozioökonomische Grundrechte kompro-

mittiert werden, bietet sich insbesondere die politische Regulierung der Wasser-

tarife an. Denn der privatwirtschaftliche Horizont mit Blick auf die „Markterfor-

dernisse“ wird oft zu eng gesetzt, um in dieser Hinsicht eine ganzheitliche Per-

spektive einnehmen zu können.  

 Tarife müssen demnach sowohl der konsumierten Menge als auch der wirt-

schaftlichen und sozialen Situation der Konsumenten angepasst sein. Von einem 

vernunftethischen Standpunkt aus drängt sich deshalb eine kostenlose Mindest-

menge pro Tag und Person für jedermann auf, die der Qualifizierung des Was-

sers als Menschenrecht Folge leistet.157 Darauf aufbauend würde sich eine pro-

gressive Besteuerung von Wasser aufdrängen, d.h. ein mit der konsumierten 

Menge ansteigender Preis. Eine solche Kombination von freiem Basiszugang 

und einer progressiven Besteuerung des darüber hinausgehenden Wasserkon-

sums zielt einerseits auf die Vernetztheit von fehlendem Wasserzugang und Ar-

mut, denn durch den Einkommensanteil den arme Haushalte für ihren Wasser-

konsum aufwenden müssen, werden vielfach andere sozioökonomische Rechte 

in Mitleidenschaft gezogen. Andererseits zielt sie auf die sowohl ökologisch wie 

auch sozial nachhaltige Wassernutzung, indem der Preis gezielt auf die Redu-

zierung des über das Notwendige hinausgehenden Überflusskonsums ausge-

richtet ist und nicht etwa den Ausschluss der bereits jetzt nur ungenügend mit 

Wasser versorgten Personen zur Folge haben würde.  

 Eine derartige progressive Besteuerung von Wasser steht im Prinzip der 

Marktratio gerade entgegen, die in der Regel einen Preisabschlag bei erhöhter 

Menge impliziert. Sie weicht aber auch von den bis heute praktizierten politi-

schen Gepflogenheiten ab, die mit Blick auf den globalen und regionalen Stand-

ortwettbewerb lieber Zugeständnisse an Unternehmungen als an ihre minderbe-

mittelten Bürger machen. Veranschaulicht wird dies durch das Beispiel Chile: 

„When Chile privatized water, for instance, mining companies were given near-

ly all the water rights in the country, free of charge.“158 Eine verteilungsorien-

tierte Wasserwirtschaftspolitik formiert sich ganz gezielt rund um die Erfüllung 

                                                 
157 Eine solche Politik wird z.B. in  Südafrika bereits mit grossem Erfolg praktiziert. Vgl. UNDP 

(2004), S. 5: „For instance, in 1994, 15.2 million of South Africa’s population of 40 million 
lacked access to basic water supply. Following a series of policy reforms, increased expen-
ditures, and the introduction of a policy to provide a minimum basic water supply free, by 
mid 2002 more than seven million previously unserved people had gained access to clean wa-
ter; at this rate of progress, by 2010 access to basic supply of water necessary for daily life in 
South Africa will be universal.” 

158 Barlow/Clarke (2002), S. 73. 
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von Rechten und ordnet alle funktionalen Aspekte der Bereitstellung diesem 

Ziel unter. 

 Im Zuge der sich intensivierenden globalen Vernetzung wird es allerdings 

immer schwieriger eine wettbewerbsbeschränkende nationale Wirtschaftspolitik 

autonom zu verfolgen, denn die nationalen Wirtschaftsräume unterliegen längst 

selbst dem Wettbewerbsprinzip und müssen sich im globalen Standortwettbe-

werb behaupten, um für Investitionen attraktiv zu bleiben. Wasserwirtschafts-

politik setzt deshalb auch als Wirtschaftspolitik noch eine Stufe höher auf der 

globalen Ebene an. 

6.3 Globale Ebene: Wasserwirtschaftspolitik als integrierte

 Globalpolitik 

Wasserwirtschaftspolitik ist aus wirtschaftsethischer Sicht aus mindestens drei 

Gründen immer auch Globalpolitik. Erstens ist die Wasserkrise eine im Kern 

globale Problematik, die nach globalen Lösungen verlangt. Zweitens sind Was-

sermangel und Armut in vielschichtiger Weise vernetzt, und es handelt sich 

auch bei der Armut um eine Problematik globalen Ausmasses. Drittens kann 

Wasserpolitik als Wirtschaftspolitik in nationalem oder regionalem Raum im-

mer weniger autonom konzipiert und verfolgt werden: 

 

1. Die Wasserkrise ist ein „problem without passport“, wie Kofi Annan globale 

Problematiken einmal bezeichnete. Dies nicht nur angesichts des prognosti-

zierten Ausmasses,159 sondern auch weil sie in erster Linie auf eine unglei-

che globale Verteilung der Wasserressourcen zurückzuführen ist. Gegen-

wärtig beträgt die weltweit verfügbare Wassermenge pro Kopf und Jahr 

ungefähr 1500 bis 2500 Kubikmeter.160 Dieser Durchschnittswert zeigt, dass 

in globaler Hinsicht also nicht einmal von Wasserstress, geschweige denn 

von einem Wassermangel gesprochen werden kann.  

Globale Probleme sind charakteristischerweise von Einzelstaaten nicht 

mehr alleine lösbar, sondern erfordern koordinierte, globale Lösungswege. 

Was deshalb Not tut, ist eine globalpolitische Institution, beispielsweise an-

gegliedert an die UNO, die sich mit den globalen Aspekten der Wasserkrise 

befasst und auf höchster Ebene Lösungsvorschläge ausarbeitet, die auf einer 

                                                 
159 Siehe die Ausführungen unter Kap. 1.2. 
160 Vgl. Fitch/Streiff (2002), S. 2. 
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„internationalen Wasserkonvention“161 beruhen und damit einen höheren 

Grad an Beachtung und Verbindlichkeit erlangen können als beispielsweise 

die bereits heute vorliegenden Spezialreports der UNDP oder der UNESCO. 

   Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass mit Blick auf die faktisch für 

alle in genügendem Masse vorhandene Ressource Wasser, deren globale 

Verteilung immer auch eine Frage der Prioritäten nationaler Aussenpolitik 

ist. In der Schweiz beispielsweise würde diese Priorität auf einer Skala von 

1-100 derzeit gerade mal den Wert 0.38 erreichen. Dies entspricht dem pro-

zentualen Anteil am Bruttosozialprodukt, der jährlich in die Entwicklungs-

hilfe fliesst.162 In den USA erreicht diese Quote gar nur ein Viertel davon, 

nämlich 0.1%, wovon zudem gerade mal ein Sechstel für die sog. „least de-

veloped countries“ verwendet wird.163 Auch der Verweis auf die Investi-

tionslücke, welche den Privatisierungsbefürwortern als Hauptargument 

dient, stellt sich vor diesem Hintergrund als höchst relativ dar. Dies umso 

mehr, wenn man sich vergegenwärtigt, dass viele Entwicklungsländer bis 

zu 70% ihrer Budgets für die Abzahlung internationaler Schulden aufwen-

den müssen – Gelder, die sie sinnvoller in die eigene Wasserversorgung in-

vestieren könnten. 

 

2. Bei der hier skizzenhaft ausgebreiteten rechte- und verteilungsorientierten 

Wasserwirtschaftspolitik handelt es sich nicht um eine Politik rein kompen-

satorischer Bereitstellung von Wasser. Im Gegenteil, Wasserwirtschaftspoli-

tik impliziert aufgrund der inhärenten Interdependenz sozioökonomischer 

Grundrechte immer auch die allgemeine Bekämpfung von Armut und um-

gekehrt. Insbesondere ist die starke Vernetzung von Wassersicherheit und 

Bildung hervorzuheben: „To be successful, sanitation programmes need to 

provide education for behavioural change and to ensure community partici-

pation. Because of high levels of illiteracy, conventional training methods 

may be ineffective. Many local projects are not achieving the expected re-

sults because of a failure to provide effective education.“164 Das distributive 

Element einer verteilungs- und rechteorientierten Wasserwirtschaftspolitik 

bezieht sich demnach nicht nur direkt auf das physische Gut Wasser, son-

                                                 
161 Bär (2004), S. 8f. Vgl. hierzu auch Petrella (2000), S. 144ff., welcher mit der Terminologie eines 

„Weltwasservertrags“ arbeitet. 
162 Vgl. Swissinfo (2004). 
163 Vgl. Sachs (2001), S.48/49. 
164 WHO/UNICEF (2000), S. 34. 
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dern auch auf die Möglichkeitsbedingungen, die die betroffenen Menschen 

dazu befähigen, nachhaltig, d.h. aus eigener Kraft den Basiszugang sicher-

zustellen.  

   Eine rechtebasierte Wasserwirtschaftspolitik zielt also nicht nur, wie dies 

die Bezeichnung fälschlicherweise implizieren könnte, auf die Berechtigung 

der Menschen in Bezug auf das Wasser, sondern gleichsam auf ihre Befähi-

gung, sich einen Zugang zur Erfüllung dieses Rechts zu verschaffen. Sie 

zielt demnach in umfassender Weise auf die gesamte Spirale von fehlendem 

Zugang zu Wasser und des Eingeschlossenseins in der Armutsfalle. Mit ge-

zielter physischer Verteilung von Wasser und komplementären Massnah-

men zur Armutsbekämpfung fokussiert sie vor allem darauf, die Menschen 

aus ihrer „strukturellen Ohnmacht“165 zu befreien. Wasserwirtschaftspolitik 

ist in die umfassenden Konzepte einer nicht auf wirtschaftliches Wachstum 

verkürzten menschlichen Entwicklung166 zu integrieren. Sie ist als integrier-

te, globale Entwicklungspolitik zu verstehen und damit immer schon ein 

Teil der globalpolitischen Strategien und Bemühungen zur Armutsbekämp-

fung. Als solche ist sie in umfassender Weise abhängig von der globalen 

Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik im Allgemeinen.  

 

3.  Alle bisher dargelegten Gedanken – Verfahrens- und Produktionsänderun-

gen in der Industrie, Änderungen bezüglich Anbau und Bewässerungssyste-

men in der Landwirtschaft, national und regional nachhaltige Wirtschafts-

politik – sind nur möglich, wenn sie nicht durch die globale „Entfesselung“ 

der Märkte unterlaufen werden. Der längst auch zwischen den Volkswirt-

schaften entbrannte Standortwettbewerb ist den Bestimmungen, die es für 

eine nachhaltige Wasserwirtschaftspolitik notwendigerweise zu implemen-

tierenden gilt, tendenziell abträglich.167 Aufdrängen würden sich in dieser 

Hinsicht also globale Standards, die Spielräume zur nachhaltigen und gere-

chten Wasserwirtschaftspolitik öffnen und nicht etwa schliessen, wie dies 

derzeit der Fall ist.  
                                                 
165 Ulrich (2001), S. 212. 
166 Vgl. zum Konzept der „menschlichen Entwicklung” die jährlich erscheinenden „Human De-

velopment Reports“ des UNDP sowie den diesen zugrunde liegenden „Capabilities Ap-
proach“, welcher vom Nobelpreisträger Amartya Sen entwickelt wurde. Vgl. dazu Sen (1999), 
sowie Sen (1992). 

167 Fast bezeichnenderweise greift entgegen dieser Feststellung namentlich die Weltbank auch im 
Zusammenhang von „broader reforms outside of the water sector“ zur Unterstützung der di-
rekt wasserbezogenen Massnahmen auf das platte Patentrezept einer „overall economic libe-
ralization“ zurück. Vgl. The World Bank (2004), S, 4.  
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  Insbesondere betrifft dies die durch Institutionen wie die Weltbank, der 

IWF und die WTO verfolgte Wirtschaftspolitik. Vor allem die Konditionie-

rungspolitik der Bretton Woods Institutionen muss dabei kritisch hinterfragt 

werden. Die einseitige Betonung von Privatisierungs- und Wettbewerbslö-

sungen sowie insbesondere deren Koppelung an Kreditvergaben ist zuguns-

ten differenzierterer Strategien aufzugeben. 

  Ebenfalls in den Fokus von Anpassungen geraten damit die internationa-

len Abkommen der WTO, in erster Linie die GATT- und GATS-Regeln, die 

in ihrer Relevanz für den Wassersektor nicht im Sinne effizienzorientierter 

Wettbewerbsgestaltung konzipiert werden dürfen, sondern im Hinblick auf 

ihre Zuträglichkeit hinsichtlich der bestmöglichen Erfüllung von Rechten. 

So ist einerseits insbesondere darauf zu beharren, dass die GATT-Bestim-

mungen Wasser nicht zu einem rein ökonomischen Gut umfunktionieren 

und zu einem sowohl in sozialer als auch ökologischer Hinsicht potentiell 

desaströsen Handel mit so genanntem „Bulk Water“ motivieren. Anderer-

seits dürften die GATS-Regeln, die mit ihren Bestimmungen über Services 

auch die Bereitstellung von Wasser betreffen, keinesfalls die politische Ho-

heit eines Gemeinwesens über die Wasserversorgung untergraben, indem 

sie ihm die Regulierung und Oberaufsicht über die privaten Dienstleister 

faktisch entziehen.168 

7. Schlusswort 

Mit Ricardo Petrella kann schlussfolgernd resümiert werden: “Die derzeit oft 

eingegangene Partnerschaft zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sek-

tor sollte zweifellos weiter gefördert und vorangetrieben werden. Sie entspringt 

aus der begründeten und lobenswerten Bemühung, die Zusammenarbeit zwi-

schen allen Akteuren zu fördern, die von der Lockerung der starren Positionen 

(auf der einen Seite das Öffentliche, auf der anderen das Private...) betroffen 

sind.“169 

 Wichtig ist aber insbesondere, dass sich politische Lösungsansätze niemals in 

der Privatisierung und Deregulierung quasi als Patentrezept erschöpfen kön-

nen. Die Frage ist vielmehr, nach welchen Vorgaben die Privatwirtschaft in tat-

sächlich integrativer Weise in umfassende politische Lösungsansätze involviert 

werden kann und soll. Massgabe für privatwirtschaftliches Engagement können 
                                                 
168 Vgl. Barlow/Clarke (2002), S. 165 ff. 
169 Petrella (2000), S. 27. 
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und dürfen nur die unhintergehbaren moralischen Rechte sein, die für ein Leben 

in Würde aller Menschen erfüllt sein müssen. Diesem normativen Orientie-

rungspunkt haben sich sowohl politökonomische Bestrebungen zur Privatisie-

rung und Deregulierung im Wassersektor als auch die sich bereits praktisch im 

Wassersektor betätigenden Privatunternehmungen kategorisch unterzuordnen. 

 Nur als Teil einer umfassenden, rechte- und verteilungsorientierten Wasser-

wirtschaftspolitik und nur unter Wahrnehmung ihrer sozialen und öffentlichen 

Verantwortung kann die Privatwirtschaft eine Schlüsselrolle in der Bewältigung 

der globalen Wasserkrise spielen. Sobald ein solcher Gesinnungswandel erken-

nbar ist, können wir mit dem UNDP vielleicht tatsächlich optimistisch in die Zu-

kunft blicken:  “Is achieving the Millenium Development Goal on water and 

sanitation possible? The answer is a qualified yes.”170  
  

                                                 
170 UNDP (2004), S. 3. 
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